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1. Überblick: Worum geht´s?  
 
Was sind eigentlich Kinderbeauftragte? Beauftragte Kinder – wofür? Und Kinderbüros? 
Müssen Kinder da arbeiten? Viele haben von den neuen Erfindungen der Kinderpolitik 
noch nichts gehört und die Wenigsten können sich etwas darunter vorstellen.  
 
Mit „Kinderbüros" und „Kinderbeauftragten" sind spezielle Einrichtungen gemeint, die 
eine Vertretung von Kinderinteressen im Gemeinwesen zum Auftrag haben. Es sind 
Einrichtungen, die sich sehr gut eignen, die Situation von Kindern in Städten und 
Gemeinden, aber auch auf Landes- und Bundesebene zu verbessern.1

– Zehn Jahre Berufserfahrung als Kinderbeauftragter und gleichzeitig als Leiter eines 
Kinderbüros bilden den Hintergrund dieses Urteils. Dazu kommen viele Gespräche mit 
Menschen und immer wieder das Studium von Erfahrungsberichten und 
wissenschaftlichen Untersuchungen. Als ich den Auftrag bekam, diesen Beitrag zu 
verfassen, habe ich mich noch einmal intensiv mit der Arbeit der Kolleginnen2 befasst 
und aktuelle Entwicklungen recherchiert. Einige wichtige Institutionen, die in den 
neunziger Jahren sehr bekannt waren, sind wieder verschwunden (zum Beispiel das 
Kölner Amt für Kinderinteressen, dessen Arbeit wieder ins Jugendamt integriert wurde), 
gleichzeitig gibt es vor allem in kleineren Kommunen etliche neue Einrichtungen zur 
Vertretung von Kinderinteressen. Auch wenn nicht jede neue Entwicklung recherchiert 
wurde, lässt sich feststellen, dass die kinderpolitische Landschaft vielfältiger und bunter 
geworden ist, aus allen Erfahrungsberichten und Dokumentationen lassen sich zudem 
Hingabe und Engagement der „Akteure" an die Arbeit herauslesen. 
 
Allerdings habe ich in den zehn Jahren meiner Arbeit auch immer wieder erfahren, dass 
viel zu hohe Erwartungen an Kinderbüros und Kinderbeauftragte gestellt werden. 
Einerseits sind diese Stellen prestigeträchtig und haben große Wirkung in der 
Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite können sie nicht die einzige Strategie einer 
Kommune sein, um die Situation von Kindern zu verbessern. Vielmehr sollten sie 
eingebunden sein in Veränderungen der Jugendhilfe, in neue Konzepte von Schulen und 
in kommunale Gesamtkonzepte für mehr Kinder- und Familienfreundlichkeit. 
 
So stellt sich nicht in erster Linie die Frage, ob Kinderbüros oder Kinderbeauftragte der 
geeignete Ansatz für eine Kommune für mehr Kinderfreundlichkeit darstellen (viele 
Kommunen haben diese Frage gestellt und sind spätestens an den Personalkosten 
gescheitert), sondern wie die kinderpolitische Gesamtstrategie einer Kommune aussieht 
und wie eine zentrale Organisationseinheit zur Koordination und Bündelung aller hiermit 
verbundenen Fragen geschaffen werden kann (die meisten Kommunen nannten diese 
Stelle dann „Kinderbüro" oder die verantwortliche Person „Kinderbeauftragte"). Auf 
diese Frage, wie die richtige Kinderinteressensvertretung einer Kommune aussehen 
muss, gibt es keine allgemein gültige Antwort. Sie muss in jeder Kommune – unter 
Berücksichtigung vieler Faktoren – selbst gefunden werden, vor allem müssen wichtige 
Entscheidungsträger einbezogen werden. Der vorliegende Beitrag will hierzu 
Erfahrungen vermitteln, Anregungen geben und Perspektiven aufzeigen. 
 
Beispiel 1: Das Entstehen des Kinderbüros in Hamm 
 
In Hamm ergriff Ende der achtziger Jahre eine Partei – die SPD – die Initiative zur 
Schaffung der Stelle eines Kinderbeauftragten, um sich für eine kinderfreundliche Stadt 
einzusetzen. Man wollte mit dieser Forderung Profil zeigen, Eltern und sozial 
aufgeschlossene Menschen für sich gewinnen. In der SPD setzte sich die Fraktion der 
„Kinderlobbyisten" mit diesem Vorschlag durch, und die Stelle eines Kinderbeauftragten 
wurde erstmals im Haushaltsplan 1991 berücksichtigt.  
 
Damit wurden von den kinderpolitisch Aktiven Ideen aufgegriffen, die landesweit in 
Spezialistenkreisen diskutiert wurden, und in die Hammer Politik eingebracht. Auch der 
Deutsche Kinderschutzbund Hamm setzte sich für diese Idee ein, und im Jugendamt 
wurde ein Konzept entwickelt. Damals gab es noch kaum Erfahrungen aus anderen 
Städten, so war man auf eigene Überlegungen angewiesen. Das erste Konzept basierte 
auf der Einschätzung, dass eine Kinderinteressensvertretung in anderen Ver-
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waltungsbereichen nicht mit den vorhandenen Kräften zu leisten sei. Auch reiche die 
Rechtsstellung des Jugendamtes nicht aus, um wirksam zu werden.  
 
So schlug die Verwaltung vor, einen Kinderbeauftragten als neue Stelle einzurichten, 
diese mit einer besonderen Rechtsstellung in der Verwaltung auszustatten, gleichzeitig 
sollte der Kinderbeauftragte das ebenfalls einzurichtende Kinderbüro leiten. Geplant 
war, hier weitere Personalstellen einzurichten. Der Rat beschloss, zunächst erst mal eine 
Stelle einzurichten und den oder die Kinderbeauftragte(n) mit der Arbeit beginnen zu 
lassen. Alles Weitere wollte man später sehen. Die Stelle wurde bundesweit 
ausgeschrieben und zum 1. 12. 1991 besetzt, ein halbes Jahr später wurde das 
Kinderbüro neben dem Rathaus eröffnet. In den Folgejahren begann sich auch in Hamm 
die Geldknappheit der Städte bemerkbar zu machen, weitere Stellen wurden nicht 
eingerichtet.  
 
Das Kinderbüro blieb eine One-Man-Einrichtung – mit nicht unerheblichen Mängeln. 
Nach einer Anfangseuphorie und dem Aufgreifen unterschiedlicher Themen stellte sich 
heraus, dass der Spagat zwischen einer offenen Anlaufstelle und dem aktiven 
Mitmischen bei wichtigen kommunalen Planungen nicht zu leisten war. Zu kurz kam das 
Kinderbüro. Während für viele wichtige Planungen heute Beiträge und Vorschläge des 
Kinderbeauftragten vorliegen, standen immer wieder Kinder, Jugendliche und Eltern vor 
verschlossenen Türen oder erreichten am Telefon nur den Anrufbeantworter. 
 
 
2. Entwicklung der Kinderrechte, verändertes Kindheitsverständnis: 

der gesellschaftliche Rahmen 
 
Wie kam es überhaupt dazu, dass Ende der achtziger Jahre und in den Neunzigern ein 
regelrechter Boom der Einrichtung von Kinderbüros und Kinderbeauftragten zu 
verzeichnen ist? Heute kann man sagen: Die Zeit war reif. Die Wegmarken der 
kinderpolitischen Entwicklung, die zur Einrichtung von Kinderbüros und 
Kinderbeauftragten führten, sind klar zu erkennen. 
 
 
2.1 Die Entwicklung von Kinderrechten 
 
Eine wichtige Entwicklungslinie war die Entwicklung der Kinderrechte. In den Jahren 
1989 und 1990 wurden die beiden wichtigsten Rechtsgrundlagen geschaffen, die Kinder 
und Jugendliche heute betreffen: die UN-Kinderrechtskonvention (KRK) und das 
deutsche Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG). Wer die langen Erarbeitungszeiten von 
Gesetzen kennt, weiß, dass der Gesetzgebung entscheidende gesellschaftliche 
Entwicklungen vorausgehen. Ein Experte hat einmal gesagt, dass Gesetze keine 
gesellschaftlichen Trends bewirken, sondern vorausgehende Trends in eine rechtliche 
Form fassen. In diesem Sinne dokumentieren sich im KJHG und der KRK 
Veränderungen in den Auffassungen von Kindheit und Jugend, deren Anfänge 
Jahrzehnte und länger zurückliegen. Ich möchte diese Entwicklungslinien nachzeichnen, 
da so besser zu verstehen ist, warum es heute immer mehr Einrichtungen zur Vertretung 
von Kinderinteressen gibt. Vielleicht auch als Anregung, darüber nachzudenken, wie 
diese Entwicklungen weitergehen sollen – und was wir tun können, um sie im Interesse 
von Kindern zu beeinflussen. Vielleicht sind Kinderbüros und Kinderbeauftragte nicht 
der Weisheit letzter Schluss? 
 
 
2.1.1 Die drei „P" der Kinderrechtsentwicklung 
 
Der Prozess der Kinderrechtsentwicklung begann mit der Aufklärung zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts und dem entstehenden Bewusstsein, dass Kinder „besondere Menschen" 
sind und nicht unbedingt mit Jugendlichen und Erwachsenen gleichzusetzen. Vorher 
hatten Kinder in unserer europäischen Kulturtradition keinen besonderen Status. Sie 
wuchsen in der Erwachsenengesellschaft auf und nahmen an allem teil, sobald sie von 
der körperlichen und geistigen Entwicklung dazu in der Lage waren. Eine bewusste und 
zielgerichtet Erziehung gab es nicht, Kinder wuchsen „naturwüchsig" auf, Lernen und 
Entwicklung ergaben sich mehr oder weniger zufällig oder wurden durch Traditionen 
geprägt. Erst seit der Aufklärung begann die besondere und bewusste Behandlung von 
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Kindern und Jugendlichen. Sie ist als gezielte Entwicklungsförderung und als Schutz 
von Gewalt, Misshandlung oder Überforderung zu betrachten, aber auch als Prozess der 
Absonderung vom allgemeinen Leben und als Entmündigung (siehe hierzu 2.1.2).  
 
Griffig lassen sich die Kinderrechte durch die drei „P" kennzeichnen, die für die 
englischen Begriffe „protection" (Schutz), „promotion" (Förderung) und „participation" 
(Partizipation / Beteiligung) stehen. Sie entwickelten sich nacheinander.  
 
 
2.1.2 Kinderrechte: Schutz vor Ausbeutung, Vernachlässigung und Gewalt 
 
Historisch gesehen waren Kinderrechte zunächst Kinder-Schutz-Rechte. Die 
Verelendung der Kinder im beginnenden Industriezeitalter schuf ein Bewusstsein von 
ihren leiblich-seelischen Bedürfnissen, von ihrem Recht auf ein kindliches Leben und 
von ihrer Schutzbedürftigkeit. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden die ersten 
Gesetze zum Kinder-Arbeitsschutz ("Preußisches Regulativ" 1839: Verbot der Arbeit 
von Kindern unter neun Jahren, Beschränkung der Arbeitszeit der Neun- bis Fünfzehn-
jährigen auf zehn Stunden täglich). Kinderschutz ist im Laufe der Zeit um den Schutz 
vor Gewalt und Missbrauch erweitert worden und umfasst heute auch den Schutz vor 
Vernachlässigung und den Schutz der seelischen Gesundheit (zum Beispiel aktuell im 
Gesetz zur gewaltfreien Erziehung).  
 
 
2.1.3 Kinderrechte: Förderung ist notwendig 
 
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde deutlich, dass für die Entwicklung der Kinder über den 
Schutz hinaus ihre Förderung notwendig ist. Die Schulpflicht, im Sinne einer 
Unterrichtspflicht im Jahr 1717 in Preußen eingeführt, musste damals gegen die weit 
verbreitete Kinderarbeit durchgesetzt werden und verband die Schutzperspektive mit 
einer Förderung der Kinder durch schulische Bildung. Der Gedanke einer umfassenden, 
über die Schulbildung hinausgehenden Fördernotwendigkeit von Kindern setzte sich erst 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch, zum Beispiel mit der „Erfindung" des 
Kindergartens. Im Paragraph 1 des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes wurde 1922 das 
„Recht auf Erziehung zur leiblichen, seelischen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit" 
verankert. Nach der Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts (1991) heißt es 
heute: „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit" (§ 1 KJHG).  
 
 
2.1.4 Kinderrechte: Kinder haben ein Recht auf Beteiligung 
 
Eine dritte Etappe der „Entdeckung" kindlicher Rechte bezieht sich auf die Partizipation. 
Die reformpädagogische Bewegung forderte bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
radikal, Kinder als Subjekte und nicht als Objekte zu betrachten und ihre Meinungs- und 
Willensäußerungen ernst zu nehmen. Diesen Bemühungen setzte der 
Nationalsozialismus ein Ende. Erst die studentischen Protestbewegungen Ende der 
sechziger Jahre lösten weitere Demokratisierungsbestrebungen, verstärkt durch das 
Internationale Jahr des Kindes (1979) wurden Kindern eigenständige Beteiligungsrechte 
zugesprochen.  
 
 
2.1.5 Stationen der Kinderrechtsentwicklung in der zweiten Hälfte des letzten 

Jahrhunderts 
 
Wichtige Stationen der Kinderrechtsentwicklung in den letzten 50 Jahren: 
 

• Das Bundesverfassungsgericht entschied 1968, dass Kinder „Wesen mit eigener 
Menschenwürde und einem eigenen Recht auf Entfaltung ihrer Persönlichkeit 
im Sinne der Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Grundgesetz" sind. Damit gelten die we-
sentlichen Aussagen des Grundgesetzes auch für sie. 

• 1989 verabschiedet die UN-Vollversammlung die Konvention über die Rechte 
des Kindes. 

• Seit 1990 gibt es das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz mit dem für alle Auf-
gaben geltenden Grundsatz der „Beteiligung von Kindern" (§ 8 KJHG).  
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• 1992: Deutschland ratifiziert die UN-Kinderrechtskonvention, die gleicherma-
ßen Schutzrechte und Partizipationsrechte (freie Meinungsäußerung, rechtliches 
Gehör, Versammlungsfreiheit, Informationsfreiheit) betont. 

• 1996: Änderung der Gemeindeordnungen in Schleswig-Holstein und weiteren 
Bundesländern mit dem Auftrag an Kommunen, Kinder und Jugendliche in ge-
eigneter Weise an kommunalen Entscheidungen zu beteiligen. 

• 1998: Kindschaftsrechtsreform mit dem Recht des Kindes auf Umgang mit bei-
den Eltern (§ 1684 BGB), dem Recht auf Beteiligung des Kindes bei Entschei-
dungen zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge (§ 17 KJHG) oder dem Recht 
auf eine/n Verfahrenspfleger/-in zur Wahrnehmung der kindlichen Interessen (§ 
50 FGG).  

• 2000:  Das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung stellt fest: Kinder 
haben ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, see-
lische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. 

• Insgesamt kann die Geschichte der Kinderrechte als kumulative Entwicklung 
bezeichnet werden, das Recht auf Beteiligung (participation) kam nach dem 
Recht auf Schutz (protection) und dem Recht auf Förderung (promotion) als 
dritte Säule der Kinderrechte hinzu. Mit dem Recht der Kinder zur Beteiligung 
am gesellschaftlichen Leben wurde Ende der achtziger Jahre die Frage immer 
drängender, wie Kinderrechte auf den unterschiedlichen politischen Ebenen 
realisiert werden könnten. Spezielle Einrichtungen zur Umsetzung der Kinder-
rechte und zur gesellschaftlichen Vertretung von Kinderrechten waren eine 
Antwort. 

 
 
2.2 Kinderpolitische Grundmuster auf der Basis von unterschiedlichen Kindheits-

Definitionen 
 
Kinderrechte beruhen auf dem besonderen gesellschaftlichen Status von Kindern und 
haben damit einen besonderen Charakter. Auf der einen Seite sind Kinder im Verhältnis 
zu Erwachsenen grundsätzlich gleichwertig. Gleichzeitig sind Kinder, während sie 
aufwachsen und selbständig werden, physisch und psychisch auf Erwachsene 
angewiesen und haben im Unterschied zu Erwachsenen ein Recht auf eine 
Entwicklungsphase. Die Bewertung dieses Spannungsverhältnisses prägt 
unterschiedliche Wahrnehmungsmuster von Kindheit sowie verschiedene Legitimations-
muster für ein Engagement im Interesse von Kindern und Jugendlichen. Dies hat 
wiederum Konsequenzen für die praktische Arbeit von Kinderbüros und 
Kinderbeauftragten. (Bartscher/Kriener 2001) 
 
 
2.2.1 Kindheit als Entwicklungsfreiraum oder als pädagogischer Käfig?  
 
Schon die historische Entwicklung der Kindheit als exklusive Lebensphase wird höchst 
unterschiedlich gesehen. Aries bewertet die Geschichte der Kindheit seit dem frühen 
Mittelalter bis heute als einen Prozess zunehmender Beherrschung und Objekthaftigkeit 
von Kindern. Nahmen Kinder im Mittelalter und in der frühbürgerlichen Epoche eher 
unauffällig am Leben der Erwachsenen teil und hatten damit vielfältige und selbst-
gewählte Entwicklungsmöglichkeiten, seien sie durch die Familie und die Schule aus der 
Gesellschaft der Erwachsenen herausgerissen worden. „Die Besorgnis der Familie, der 
Kirche, der Moralisten und der Verwaltungsbeamten hat dem Kind die Freiheit 
genommen, deren es sich unter den Erwachsenen erfreute." (Aries 1975, S. 562) Ganz 
anders interpretiert de Mause die Geschichte der Kindheit als eine zunehmende 
Befreiung des Kindes: „Die Geschichte der Kindheit ist ein Alptraum, aus dem wir 
gerade erst erwachen. Je weiter wir in die Geschichte zurück gehen, desto 
unzureichender wird die Pflege der Kinder, die Fürsorge für sie, und desto größer die 
Wahrscheinlichkeit, dass Kinder getötet, ausgesetzt, geschlagen, gequält und sexuell 
missbraucht werden." (de Mause 1977, S. 12). Er sieht die Befreiung in einem sich 
verändernden Erwachsenen-Kind-Verhältnis, in dem die Eltern zunehmend lernen, auf 
autoritäres Verhalten und Disziplinierung zu verzichten und Erziehung schließlich durch 
Beziehung zu ersetzen. Unterstreicht Aries die Subjekthaftigkeit und die Rechte zur 
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direkten Teilhabe von Kindern, knüpft de Mause die Realisierung der Kinderrechte 
deutlich an die Elternverantwortung. Gegensätzlicher kann man Kindheit nicht 
definieren, und mit diesen gegenüberstehenden Positionen sind zwei Haltungen markiert, 
die die jeweiligen Kindheitsverständnisse von Pädagogen und Kinderpolitikerinnen in 
unterschiedlichen Kombinationen bis heute prägen. 
 
 
2.2.2 Kindheit als „Anderssein" oder „Entwicklungsnotwendigkeit"? 
 
Es gibt einen zweiten Gegensatz, der die aktuellen Diskussionen über Kindheit prägt. In 
der Vergangenheit wurde Kindheit hauptsächlich als Entwicklungszeit bis zum 
vollständigen Erwachsensein verstanden. Daraus leiteten sich pädagogische und 
politische Notwendigkeiten ab, um diese Entwicklung möglichst optimal zu gestalten 
und zu fördern. Damit wurde der Blick vor allem auf die Defizite eines Kindes im 
Vergleich zu Erwachsenen gerichtet.  
 
Die verstärkte Betonung und Forderung nach Partizipation in der Kinderrechtsdebatte 
steht in den letzten Jahren dagegen für einen neuen Blick auf Kindheit. Kinder werden 
dabei als eigenständige Subjekte gesehen, die sich von der Welt der Erwachsenen nicht 
durch einen „Entwicklungsrückstand", sondern durch eine andere Gestalt ihrer 
Subjektivität unterscheiden, auch wenn sie zu den gesellschaftlichen Gruppen gehören, 
denen für die Äußerung ihrer Ansprüche (aufgrund ihrer Minderjährigkeit) kaum 
formale Verfahren zur Verfügung stehen. Erst die Anerkennung der eigenständigen 
kulturellen Muster von Kindheit ermöglicht eine Kinderpolitik, die auf die 
Gleichwertigkeit von Kinder- und Erwachseneninteressen setzt. Unter diesem 
Blickwinkel werden Kinder nicht mehr nur unter dem Paradigma der Entwicklung zum 
Erwachsenen gesehen, sondern dieses wird ersetzt bzw. ergänzt durch das Paradigma der 
Differenz zum Erwachsenen. (Honig / Leu / Nissen 1996) Auch hier gilt, dass sich diese 
beiden Muster in der Praxis der Arbeit mit Kindern mischen und – je nach individueller 
Vorliebe – mal mehr und mal weniger betont werden. 
 
 
2.2.3 Auswirkungen des Kindheitsbildes auf das kinderpolitische Verständnis 
 
Die aufgezeigten Positionen sind kennzeichnend für verschiedene Ansätze der 
Kinderpolitik. Lüscher unterscheidet idealtypisch drei kinderpolitische Leitbilder: 
"Bemühung um Fürsorge und Anwaltschaft", "Bemühung um Emanzipation" und 
"Bemühung um eine Ökologie menschlicher Entwicklung". (Lüscher 1996) 
 
"Bemühung um Fürsorge und Anwaltschaft" 
 
Der erste Ansatz betont die spezifischen Bedürfnisse nach Erziehung und Schutz von 
Kindern und unterstreicht entwicklungsbedingte Unterschiede zwischen Kindern und 
Erwachsenen. Entsprechend liegen Schwerpunkte dieser kinderpolitischen Konzeption in 
der Forderung nach anwaltlicher Vertretung von Kinderinteressen (zum Beispiel durch 
Kinderanwälte) sowie nach Lobbyarbeit für Kinder (zum Beispiel durch Kinderbüros 
und Ombudspersonen). Auch Forderungen, eine kinderfreundliche Umwelt zu gestalten 
und "Kinderverträglichkeitsprüfungen" durchzuführen, lassen sich als Bestandteil dieses 
Leitbildes interpretieren.  
 
"Bemühung um Emanzipation" 
 
Das zweite Leitbild "Bemühung um Emanzipation" verweist auf die Subjekthaftigkeit 
von Kindern und darauf, dass die Rechte, Bedürfnisse und Wünsche von Kindern 
prinzipiell gleichrangig mit denen von Erwachsenen sind. Eine demokratische 
Gesellschaft muss daher den Mädchen und Jungen Wege zur Beteiligung und 
Mitentscheidung innerhalb und außerhalb parlamentarischer Verfahren eröffnen. 
Praktische Anknüpfungspunkte sind vor allem direkte Formen der Beteiligung von 
Jugendlichen in Schülergremien, Jugendparlamenten, als Mitglieder von 
Jugendhilfeausschüssen, aber auch Forderungen nach eigenen Antragsrechten oder 
besserer Absicherung von Kinder- gegen Erwachseneninteressen folgen diesem Leitbild.  
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"Bemühung um eine Ökologie menschlicher Entwicklung" 
 
Das dritte Leitbild "Bemühung um eine Ökologie menschlicher Entwicklung" zielt auf 
die Gleichwertigkeit von Kinder- und Erwachseneninteressen. Beteiligung ist nach 
diesem Konzept ohnehin Bestandteil jeder vernünftigen Erziehung, wobei "Vernunft" 
meint, dem "natürlichen" Bestreben von Kindern nach Umwelt- und Selbstaneignung 
Raum zu geben. In diesem Modell – das auch im Zehnten Jugendbericht vertreten wird – 
bedeutet die Entwicklung von Kinderrechten, diese sowohl als Förderungsverpflichtung 
der Eltern und der staatlichen Gemeinschaft zu sehen, als auch Kindern die ihrem Alter 
angemessenen Selbstbestimmungs- und Beteiligungsrechte sowie geeignete Räume zur 
Übernahme von Verantwortung zu sichern. Politik für Kinder in diesem Sinne muss mit 
den aufgezeigten Spannungen zwischen Autonomiebestrebungen und Schutzbe-
dürfnissen umgehen.  
 
Gefahren bestehen dabei zum einen in einer bevormundenden Haltung, die Kinder nicht 
ernst nimmt und ihnen den Respekt versagt, zum anderen in einer Überforderung der 
Kinder durch Abwälzung der Verantwortung von Erwachsenen auf Kinder (BMFSFJ 
1998). An das sozialökologische Kinderpolitikmodell knüpfen damit alle jene Ansätze 
an, die auf kindgerechte Beteiligungsmodelle setzen und im Rahmen derer sich 
Erwachsene für die Belange von Kindern einsetzen, die Lebensverhältnisse mit Blick auf 
das Wohlergehen von Mädchen und Jungen analysieren und wirkungsvoll gestalten. 
(Blandow / Gintzel / Hansbauer 1999).  
 
 
2.3 Das Jahr des Kindes 1979 und seine Konsequenzen 
 
Das von der UN festgesetzte Jahr des Kindes 1979 hatte in diesem Entwicklungsprozess 
eine zentrale Funktion. Es wurde von allen aufgegriffen, die eine Verbesserung der 
Kinderrechte anstrebten, sie entwickelten eine Vielzahl von Aktivitäten, die sich nicht 
auf das Jahr des Kindes selbst beschränkten, sondern auch in den Jahren vorher und 
nachher durchgeführt wurden. Viele Aktivitäten hatten zum Ziel, feste Institutionen der 
Kinderpolitik zu schaffen. Hier nur einige Beispiele:  
 

• Die Stadt Herten begann 1978 im Vorfeld des „Jahr des Kindes" die „Aktion 
Kinderfreundliche Stadt" und richtete dazu die „Geschäftsstelle Kinderfreunde" 
ein. Diese Geschäftsstelle kann man als einen Vorläufer der heutigen 
Kinderbüros betrachten. Diese Einrichtung wirkte in den achtziger Jahren 
überregional als Vorbild. Lange Zeit war es im Hauptamt der Stadt angebunden 
und bekam Mitte der neunziger Jahre eine eigene Position im Fachbereich 
Jugend und Schule mit zusätzlichen planerischen Aufgaben. Aufgrund der 
vielfältigen Anfragen aus dem gesamten Bundesgebiet entwickelten sich die 
Hertener Kinderfreunde zur überregional tätigen Beratungseinrichtung Prokids-
Büro (Schröder 1995, S. 65; www.prokids-buero.de).  

• Die Arbeiterwohlfahrt in Düsseldorf stellte 1979 eine Kinderanwältin ein, die 
unter dem Namen und mit dem Kostüm „Till Eulenspiegel" in der Stadt tätig 
wurde. Neben aufsuchender Kontaktaufnahme und Beratung für Kinder und 
Eltern wurden vielfältige Projekte zum Thema „kinderfreundliche Stadt" 
entwickelt (Schubert 1993; www.awo-duesseldorf.de). Die Einrichtung hat bis 
heute Bestand und hat mit ihren Ansätzen und Erfahrungen die Grundlage für 
viele weitere Einrichtungen gebildet. 

• Seit den Studien von Muchow (Muchow / Muchow 1978) gibt es etliche 
Gruppen von Stadtplanern, die sich intensiv um die Belange von Kindern in 
ihrem Fachgebiet kümmern und dafür Methoden der Beteiligung erarbeitet 
haben. Diese Ansätze wurden nach dem Jahr des Kindes intensiviert. Auf 
Tagungen in den achtziger Jahren wurden weitergehende Forderungen gestellt. 
„Eine der Hauptforderungen bestand darin, Strategien einzulösen, mittels derer 
Stadtplanung auf die Lebenswirklichkeit von Kindern bezogen wird und die 
dazu beitragen, ihre Interessen an einer lebenswerten Stadt zu einem Leitbild 
von Planungen zu machen" (Apel / Pach 1997, S. 23). Diese Ansätze blieben 
allerdings zunächst eher randständig. 
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Bei der aktuellen Modernität des Themas geraten oftmals die Akteure dieser Zeit in 
Vergessenheit, weil die heutigen Akteure sich deren Verdienste zu sehr selbst an die 
Brust heften. Aus meiner Sicht sind als Pioniere für die achtziger Jahre vor allem der 
Deutsche Kinderschutzbund, die Szene der Spielmobilarbeit und der offenen 
Jugendarbeit und ihre Fachverbände (zum Beispiel ABA), das Deutsche 
Kinderhilfswerk, eine kleine Szene von Stadtplanern, einige Wissenschaftler (Jürgen 
Zinnecker, Helga Zeiher, Gerd Harms und andere) zu nennen. Diese Entwicklung 
mündete Ende der achtziger Jahre in vielfältige Aktivitäten zur Einrichtung von 
Kinderbüros und Stellen für Kinderbeauftragte auf kommunaler Ebene, aber in einigen 
Bundesländern auch auf Landesebene (zu erwähnen sind hier vor allem Reinald 
Eichholz in Nordrhein-Westfalen und Dieter Tiemann in Schleswig-Holstein) und zur 
Einrichtung der Kinderkommission des Deutschen Bundestages (1987). Eine 
bundesweite Untersuchung von Richard Schröder (Schröder 1995) gibt einen Überblick 
über Kinderbüros und Kinder-beauftragte. Dieser sich abzeichnende Trend wird zu 
Beginn der neunziger Jahre zu einem regelrechten  Boom (vgl. Diagramm 1; beruht auf 
einer Auswertung von Schröder 1995, S. 59 ff.), der bis heute anhält.  
 
Nach einer Studie des Deutschen Jugendinstituts gab es 1998 in etwa 30 % der 
Kommunen in Deutschland besondere Formen der Kinderinteressensvertretung durch 
Erwachsene (DJI 1999, S. 50). 
 

Diagramm 1:  Auswertung nach  Schröder 1995, S. 59 ff. 
 
 
 
3. Rechtliche Grundlagen für Kinderbüros und Kinderbeauftragte 
 
Auch wenn leider nirgendwo wörtlich geschrieben steht, dass die Kommunen 
Kinderbüros einrichten oder Kinderbeauftragte einstellen sollen, gibt es gesetzliche 
Grundlagen für institutionelle Einrichtungen der Kinderinteressensvertretung. Der 
rechtliche Rahmen besteht in relativ allgemeinen Formulierungen, so dass es sehr stark 
vom politischen Willen der einzelnen Kommune abhängt, ob diese Einrichtungen ge-
schaffen werden.  
 
 
3.1 Das Recht, sich an die staatlichen Stellen zu wenden 
 
Im Grundgesetz steht: „Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit 
anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die 
Volksvertretung zu wenden" (GG Art. 17). Dieses Grundrecht wird in den 
Gemeindeordnungen für die Städte und Gemeinden präzisiert. Die nordrhein-
westfälische Gemeindeordnung beispielsweise sagt entsprechend im § 24: „(1) Jeder hat 
das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen 
oder Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an den Rat oder die 
Bezirksvertretung zu wenden. (...) Die Erledigung von Anregungen und Beschwerden 

Diagramm 1: Die Anzahl neuer Kinderbüros 
und Kinderbeauftragter 1978-1994
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kann der Rat einem Ausschuss übertragen. Der Antragsteller ist über die Stellungnahme 
zu den Anregungen und Beschwerden zu unterrichten."  
 
Man könnte fragen: Wer nutzt diese Rechte? Wer Behörden kennt, weiß, dass auch 
einflussreiche Erwachsene sich schwer tun, in einer Verwaltung etwas zu erreichen. Die 
meisten Erwachsenen haben „Politik" aufgegeben und sind resigniert, egal ob berechtigt 
oder nicht. Um so schwerer ist es für Kinder und Jugendliche, bei Behörden etwas zu 
erreichen. Denn erstens wissen sie nicht, dass sie überhaupt das Recht dazu haben, 
zweitens haben sie keine Ahnung, wie man so etwas macht, und drittens haben Behörden 
oft keine Ahnung vom Umgang mit Kindern und ihren Interessen. Daraus ergibt sich als 
erster Schritt zur Umsetzung dieser rechtlichen Grundlage die Konsequenz, eine 
geeignete Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche zu schaffen. 
 
 
3.2 Das Recht, beteiligt zu werden 
 
Ähnliches gilt für die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen. Die Rechtslage 
ist mittlerweile prinzipiell gut, aber es hapert an der Umsetzung. Gerade die Kommunen 
sind aufgefordert, Kinder und Jugendliche zu beteiligen.  
 
 
3.2.1 Beteiligungsrechte 
 
Entsprechende Festsetzungen finden sich in den von den jeweiligen Landesregierungen 
beschlossenen Gemeindeordnungen. Am weitesten geht zur Zeit die Gemeindeordnung 
des Landes Schleswig-Holstein, die eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an 
allen relevanten kommunalen Planungen nach einem früheren „Soll" inzwischen als 
„Muss“ vorschreibt (§ 47 f):  
 „1) Die Gemeinde muss bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern 
und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Hierzu muss die 
Gemeinde über die Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner nach den §§ 16 a 
bis 16 f hinaus geeignete Verfahren entwickeln. 

(2) Bei der Durchführung von Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern 
und Jugendlichen berühren, muss die Gemeinde in geeigneter Weise darlegen, wie sie 
diese Interessen berücksichtigt und die Beteiligung nach Absatz 1 durchgeführt hat.“ 3 
 
Ähnliche Regelungen gelten zurzeit in Hessen, Rheinland-Pfalz, Brandenburg und 
Sachsen-Anhalt.  
 
In Nordrhein-Westfalen trat 1994 eine neue Gemeindeordnung in Kraft, die zum Ziel 
hatte die Beteiligungsrechte zu stärken. Leider wurden Kinder hier nicht ausdrücklich 
genannt. Für sie gelten die Einwohnerrechte, nicht aber die Bürgerrechte, denn diese 
setzen die Wahlberechtigung voraus. Für Kinder ist vor allem der § 23 (Unterrichtung 
der Einwohner) von Bedeutung: „(1) Der Rat unterrichtet die Einwohner über die 
allgemein bedeutsamen Angelegenheiten der Gemeinde. Bei wichtigen Planungen und 
Vorhaben (...) sollen die Einwohner möglichst frühzeitig über die Grundlagen sowie 
Ziele, Zwecke und Auswirkungen unterrichtet werden. (2) Die Unterrichtung ist in der 
Regel so vorzunehmen, dass Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung besteht." 
 
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) schreibt vor: „Kinder und Jugendliche sind 
entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen der 
öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen." In Verbindung mit dem Einmischungsauftrag 
der Jugendhilfe aus § 1 Abs. 3 KJHG (s.u.) lässt sich daraus ein allgemeines 
Beteiligungsrecht ableiten. Ebenso ergibt sich ein Beteiligungsrecht aus § 80 
(Jugendhilfeplanung): „Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer 
Planungsverantwortung (...) den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, 
Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen (...) zu ermitteln."  
 
Das Jugendförderungsgesetz Schleswig-Holstein konkretisiert als Ausführungsgesetz des 
KJHG den Auftrag der Gemeinden, Kinder und Jugendliche an „Planungen in 
Gemeinden in angemessener Weise" zu beteiligen, „soweit ihre Interessen davon berührt 
werden" (§ 4 Abs. 3). Hamburg, Niedersachsen und Berlin haben ähnliche Regelungen 
in ihre Jugendgesetzgebung übernommen (Tiemann 1998, S. 2).  Es werden allerdings 
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keine konkreten Aussagen darüber gemacht, wie die Interessen der Betroffenen zu er-
mitteln und einzubringen sind. Der Jurist K. Peter Merk vertritt in seiner Expertise zum 
KJHG die Auffassung: „Die Jugendhilfe hat auf dieser Grundlage dann ein 
Beteiligungsverfahren durchzuführen und so zu gestalten, dass es geeignet ist, bei den 
von der Planung betroffenen Kindern und deren Eltern verstanden zu werden" (Merk 
1995, S. 72).  
 
Der gesetzliche Auftrag zur Beteiligung von Kindern und Jugendlich ist relativ deutlich 
abgesichert. Und trotzdem tun sich die meisten Kommunen in der Praxis schwer damit. 
Warum ist das so? 
 
 
3.2.2 Beteiligung hat mit Politik zu tun - und Politik ist kompliziert 
 
„Beteiligung" von Kindern und Jugendlichen findet innerhalb der „normalen Politik" 
statt, und das ist ein Problem. Besonders dann, wenn es sich um wichtige Themen und 
nicht nur um pädagogische „Spielräume" handelt. Zunächst gibt es den Konflikt 
zwischen Politik und Verwaltung in der Kommune: Wer hat was zu sagen? Verwaltung 
und Politik sind untrennbar verflochtene Handlungsbereiche, die nur schwer analytisch 
zu trennen sind. Auch der Zugang zu kommunalpolitischen Entscheidungen ist nicht 
einfach und gradlinig geregelt, die verschiedenen Zugänge und Einflussmöglichkeiten 
sind oftmals unklar.  
 
Diese Zugänge bestehen zum einen in gesetzlichen Anhörungs- und Beteiligungsrechten, 
zum zweiten aber – und ebenso wichtig – in indirekten Beeinflussungsstrategien durch 
Vereine, Initiativen und wichtige Persönlichkeiten in einer Kommune (Lobbyarbeit). 
Erst wenn genügend gesellschaftlicher Druck besteht, bewegt sich in der Politik etwas 
zum Besseren. 
 
Auch wenn man davon ausgehen kann, dass die Rechtspositionen ausreichend sind, so 
lässt sich doch in der Praxis kommunaler Bürgerbeteiligung eindeutig ausmachen, dass 
Beteiligungsformen in ihrer konkreten Form unzureichend sind und in den traditionellen 
Formen vor allem Kindern keine geeigneten Einflussmöglichkeiten geben. Ein Problem 
wird in der Regel politisch erst anerkannt, wenn es durch genügend starken 
gesellschaftlichen Druck vorgetragen wird. Bei Kindern kann man jedoch kaum 
voraussetzen, dass sie ohne die Hilfe durch unterstützende Erwachsene bestehende 
verwaltungstechnischen Hürden nehmen können.4 Es ist nicht vorstellbar, dass Kinder 
allein ähnlich effektive Pressure-Groups organisieren können, wie Erwachsene das in 
vielen Bereichen tun. Zur Schaffung effektiver Partizipationsmöglichkeiten für Kinder 
ist mehr notwendig als einzelne Anhörungen oder modellhafte Beteiligungsprojekte. 
Eine Politik von Kindern – ohne unterstützende Erwachsene – wird in den meisten 
Fällen folgenlos bleiben. Und genau hieraus ergibt sich der gesetzliche Auftrag für 
Kinderbeauftragte und Kinderbüros: Wenn Erwachsene es mit Beteiligung ernst meinen, 
dann sollten sie auch Stellen schaffen, um Beteiligung kindgerecht zu organisieren und 
Kinder und Jugendliche bei der Durchsetzung ihrer Interessen zu unterstützen und 
begleiten. 
 
 
3.3 Das Recht auf eine kinder- und familienfreundliche Umwelt 
 
Der gesetzliche Auftrag an die Jugendhilfe zu Querschnittsdenken und -handeln, das alle 
Verwaltungs- und Politikbereiche übergreift, ist aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 
abzuleiten. § 1 Abs. 3 Nr. 4 KJHG spiegelt die Einsicht wider, dass das strukturelle 
Umfeld für die kindliche Entwicklung ebenso wichtig ist wie die familiären und sozialen 
Beziehungen. Desolate Verhältnisse im Stadtteil können Anstrengungen von Eltern und 
Erzieherinnen zunichte machen; Gewalt gegen Kinder und Jugendliche äußert sich nicht 
nur in Verhalten, sondern auch in gebauter Umwelt. So lässt sich aus dieser zentralen 
Vorschrift des KJHG der Auftrag an kommunales Handeln ableiten, „eine kinder- und 
familienfreundliche Umwelt und positive Lebensbedingungen für junge Menschen und 
ihre Familien zu schaffen und zu erhalten" (§ 1 Abs. 3 KJHG).  
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Um Kinderrechte umfassend zu realisieren, ist eine Kinder- und Jugendpolitik 
notwendig, die über das Ressort Kinder- und Jugendhilfe hinaus eine 
Querschnittsfunktion übernimmt, indem sie kinderbezogene Gesichtspunkte in anderen 
Politikbereichen (wie zum Beispiel der Stadtplanung, Verkehrs-, Arbeitsmarkt-, Sozial-, 
Bildungs-, Umwelt-, Kultur- und Gesundheitspolitik) zur Geltung  bringt. Schon Anfang 
der achtziger Jahre entwickelte Mielenz für die Jugendhilfe den Begriff der 
Einmischungsstrategie (Mielenz 1981). Auch der Achte Jugendbericht forderte 
„sozialpolitische und kommunalpolitische Aktivitäten zur Gestaltung von 
Lebensverhältnissen, z. B. Hilfen und Unterstützung der Institutionen, die die heutigen 
Lebenslagen bestimmen, also der Familie, der Schule, des Arbeitsmarktes" (BMJFFG 
1990, S. 85), um so frühzeitig die Entstehung von Problemsituationen zu vermeiden.  
 
Im Kinder- und Jugendhilfegesetz ist diese Querschnittsaufgabe nun rechtlich verankert: 
„Jugendhilfe soll (...) dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen 
und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder 
zu schaffen" (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 KJHG). Die Reichweite dieses gesellschaftlichen Gestal-
tungsauftrages ist in weiten Bereichen der Jugendhilfe jedoch kaum zur Kenntnis 
genommen worden. An dieser Stelle haben die Kinderbeauftragten und Kinderbüros eine 
Katalysator- und Koordinationsfunktion. Aber sie allein können diesen Auftrag nicht 
leisten, vielmehr sind alle Bereiche der Jugendhilfe mit entsprechenden Aktivitäten 
gefordert. 
 
 
3.4 Die Berücksichtigung des Kindeswohls im Verwaltungshandeln 
 
Ein weiterer Schritt zur Realisierung der Kinderrechte als Querschnittsaufgabe ist der 
Art. 3 der UN-Kinderrechtskonvention, der die vorrangige Berücksichtigung des 
Kindeswohls für Rechtsprechung und Verwaltungsvorgänge vorschreibt: „Das gesamte 
gesetzgeberische Handeln in Bund, Ländern und Gemeinden muss eine 
Folgenabschätzung für die nachwachsende Generation vornehmen", (National Coalition 
1999, S. 6). Gerichte haben nach diesem Artikel bei allen Entscheidungen, die Kinder 
betreffen, ihr Ermessen unter Berücksichtigung des Kindeswohl-Vorrangs auszuüben. 
Öffentliche Verwaltungen sind gehalten, bei allen Planungen und Entscheidungen 
transparent zu dokumentieren, in welcher Weise sie Kinderinteressen vorrangig 
berücksichtigt haben. Hier ist insbesondere die Sozialpolitik gefragt, die mit ihren 
Kernbereichen sozialer Sicherung, Arbeitsmarktpolitik, Sozialhilfe, Familien-, 
Bevölkerungs- und Wohnungspolitik zentralen Einfluss auf die Lebensbedingungen und 
Teilhabechancen von Mädchen und Jungen hat. Die Anerkennung einer eigenen 
(anderen) Subjektivität von Kindern, die Neubestimmung von Kindheit zwischen 
Schutz, Entwicklung und Eigenständigkeit (vgl. Kap. 2.2.2.) erfordert eine 
Neubestimmung der Sozialpolitik, die sich der Gestaltung, Erhaltung und Schaffung 
kindlicher Lebenswelten und Lebensbedingungen annimmt, auch aus der eigenständigen 
und eigenwilligen Perspektive von Kindern. Die Realisierung der Kinderrechte muss sich 
an der tatsächlichen Wirkung und an der tatsächlichen Gestaltungskraft für die 
jeweiligen Lebenswelten von Kindern messen lassen. Doch auch hier die Frage: Wer 
kann das leisten? Und zwar weniger unter dem Gesichtspunkt des Umfanges der Arbeit 
(da würde ein Kinderbeauftragter allein auch nicht helfen), sondern vielmehr unter der 
Perspektive, wer die zuständigen Stellen fachlich in die Lage versetzt kindgerecht zu 
planen und Kinderinteressen zu erkennen? Und: Wer vertritt Kinderinteressen in 
Konfliktsituationen und Abwägungsentscheidungen? Der § 1 Abs. 3 des KJHG gilt so 
lange wenig, wie niemand für die kinderfreundliche Gestaltung der Umwelt eintritt und 
entsprechendes Fachwissen vermittelt.  
 
 
3.5 Chancen und Grenzen der Arbeit von Kinderbüros und Kinderbeauftragten 
 
Der rechtliche Rahmen, der die Einrichtung von Kinderbüros und Kinderbeauftragten 
ermöglicht, ja sogar fordert, ist hier skizziert worden. Gleichzeitig wird deutlich, dass es 
zur Umsetzung dieser umfassenden Ansprüche an die Gestaltung einer 
kinderfreundlichen Gesellschaft auf allen politischen Ebenen nicht ausreicht, isolierte 
bzw. isoliert arbeitende Einrichtungen zu schaffen. Der gesetzliche Auftrag ist nur zu 
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Tabelle 1: Übersicht Kinderinteressen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung 

erfüllen, wenn diese Einrichtungen anregend, beratend, motivierend und exemplarisch 
arbeiten, und wenn der Auftrag durch die Verwaltungseinheiten und Institutionen 
umgesetzt wird, die für diese Aufgaben originär zuständig sind. Sonst besteht Gefahr, 
dass Kinderbüros und Kinderbeauftragte sehr schnell aufgrund überhöhter Ansprüche 
scheitern. 
 
 
4. Strukturelle Defizite in der Organisation der Kommunalverwal-

tungen als Herausforderung zum „Querschnittshandeln" 
 
Es gibt in der Verwaltung keine Organisationseinheit, kein Amt und keine Abteilung, die 
für alle Fragen, die Kinder, Jugendliche und Familien betreffen, zuständig ist. Auch das 
Jugendamt, dass heute in vielen Orten ein „Kinder- und Jugendamt" ist, erfüllt diese 
Funktion nicht: Es hat einen eng begrenzten Auftrag und eng begrenzte Zuständigkeiten. 
Viele wichtige Lebensbereiche von Kindern und Jugendlichen werden vom Kinder- und 
Jugendamt überhaupt nicht tangiert.  
 
 
4.1 Die Aufteilung der Verwaltung in thematisch gegliederte (sektorale) Fachbe-

reiche  
 
Die öffentlichen Verwaltungen sind nach Aufgabengebieten in Ämter und Fachbereiche 
aufgeteilt. Es gibt Ämter für Ordnung und Sicherheit, für Gesundheit, für Straßenbau, für 
Stadtplanung oder für Wirtschaft. Dabei sind das alles Themen, die auch Kinder und 
Jugendliche betreffen. Tabelle 1 zeigt, an welchen Stellen einer Verwaltung Kinder-
interessen berührt sind, die dort unabhängig vom jeweiligen Jugendamt bearbeitet 
werden. Jugendämter haben in diesen Fragen keine Zuständigkeit, und oft fehlt ihnen 
auch die Kompetenz und das Fachwissen, um qualifiziert zu kinderfreundlicher 
Stadtplanung oder Verkehrsgestaltung Stellung nehmen zu können. Auf diesem 
Hintergrund ist im KJHG für die Jugendhilfe ein Auftrag zu „Querschnittsdenken und 
Querschnittshandeln" formuliert.  
 
Es geht hier nicht um ein „schlechtes Funktionieren" aufgrund von Fehlern von 
Mitarbeitern, sondern um ein strukturelles Organisationsproblem der öffentlichen 
Verwaltung und der Kommunalpolitik. Eine „sektorale", nach Themengebieten 
aufgeteilte Untergliederung ist nicht zwangsläufig notwendig, hat sich aber heute 
bundesweit durchgesetzt. (Es gäbe auch „sozialräumliche" Gliederungsmöglichkeiten, 
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bei denen ein Mitarbeiter für ein bestimmtes Stadtgebiet mehrere Aufgaben bearbeitet; 
doch seit der kommunalen Neugliederung in den siebziger Jahren, bei der kleine 
Gemeinden aufgelöst wurden, um eine stärkere Spezialisierung zu ermöglichen, hat sich 
die sektorale Gliederung durchgesetzt). Ein Beitrag zur Lösung dieses Problems besteht 
darin, die Kinderinteressensvertretung als „Querschnittshandeln" zu organisieren. 
Querschnittshandeln meint abteilungs-, ämter- und fachbereichsübergreifendes Arbeiten 
an Fragen und Problemen, die über einzelne Zuständigkeiten hinausgehen.  
 
 
4.2 Die hierarchische Gliederung von Verwaltung 
 
Eine kindgerechte Bearbeitung von Verwaltungsfragen wird teilweise auch heute noch 
durch die Hierarchie in der Verwaltung behindert. Denn jedem Sachbearbeiter, der für 
eine konkrete Aufgabe zuständig ist, ist ein Vorgesetzter (Sachgebietsleiter, 
Abteilungsleiter) zugeordnet, und auch dieser hat wieder Chefs über sich. Dieses Prinzip 
wird bis in die Verwaltungsspitze durchgehalten. Auf der einen Seite gibt es die 
Verantwortung der Leitungsebene, auf der anderen Seite viele Vorbehalte und 
Misstrauen gegen andere Fachbereiche: Dadurch wird eine ämter- und fachbereichs-
übergreifende Zusammenarbeit tendenziell eher auf der Leitungsebene durchgeführt; 
zumindest müssen die Vorgesetzten immer gefragt und beteiligt werden. So gibt es 
normalerweise zwischen den zuständigen Sachbearbeitern von einander berührenden 
Problemen selten direkte Kontakte, vor allem dann, wenn diese Fragen grundlegender 
Art sind.  
 
Natürlich ist allen Beteiligten klar, dass die Bezüge zwischen den verschiedenen 
Arbeitsfeldern koordiniert werden müssen. Im Alltag gibt es vielfältige Kontakte 
zwischen den Mitarbeiterinnen der verschiedenen Ämter und für bestimmte 
Koordinationsaufgaben sind feste Arbeitsgruppen und Koordinationsgremien 
eingerichtet. Hierarchien werden jedoch immer wieder wirksam, wenn Konflikte 
auftreten. Dann wird das dienstrechtgemäße formale Handeln gefordert. Nach der 
klassischen Verwaltungslehre wird die „Einheit des Verwaltungshandelns" auf der 
Ebene der Verwaltungsspitze hergestellt, und auf dieser Ebene werden auch alle 
auftretenden Konfliktfälle geregelt. Der einzelne Sachbearbeiter hat dann mit dieser 
Entscheidung nichts mehr zu tun, er hat sie lediglich auszuführen.  
 
Das System der hierarchischen Organisation hat den Vorteil, dass Kompetenzen klar 
geregelt und Aufgaben zugeordnet sind. Der Nachteil: „Die Kommunikation zwischen 
gleichrangigen Dienststellen und damit die Koordination wird erschwert, da der 
Dienstweg eingehalten, also immer mindestens eine weitere Instanz eingeschaltet 
werden muss" (Freibert 1994, S. 118).  
 
 
4.3 Kinderinteressen sind nicht thematisch einzugrenzen 
 
Gerade die Interessen von Kindern sind aber oft nicht in Verwaltungsschemata zu 
pressen: Überlegungen zur Verkehrsberuhigung etwa erfordern sowohl verkehrs-
rechtliche Lösungen (Straßenverkehrsamt) als auch bautechnische Lösungen 
(Tiefbauamt). Spielplatzprobleme betreffen Beaufsichtigung (Jugendamt), Pflege 
(Grünflächenamt-Pflegeabteilung) oder Sicherheitsfragen und grundlegende 
Veränderungen (Grünflächenamt-Planungsabteilung). „Es fällt schwer, Politikbereiche 
ausfindig zu machen, die für Behinderte, Kinder oder Ausländer nicht relevant sind" 
(Hopp 1993, S. 97). 
 
Ämter und Dienststellen haben im Regelfall mit sich selbst (also den notwendigen 
Abstimmungen innerhalb der Organisationseinheit) und mit Problemdruck aus 
bestimmten Bereichen (Haushaltsdefizite, Personalprobleme) so viel zu tun, dass 
übergreifende Fragen (zum Beispiel nach konkreter Ausgestaltung einer 
kinderfreundlichen Stadt) kaum eine Rolle spielen. An den Stellen, an denen auf 
Leitungsebene die Einheit des Verwaltungshandelns wieder hergestellt werden soll, 
kommen diese Fragen selten zur Sprache, denn andere Dinge sind wichtiger. 
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Beispiel 2: Querschnittsprobleme 
 
Querschnittsprobleme sind Probleme, die mehrere Zuständigkeiten betreffen und deren 
Lösung nur gemeinsam gelingen kann: 
 
Beispiel 2.1: Regelmäßig stören Jugendliche, die sich auf einem Spielplatz aufhalten, vor 
allem in den Nachtstunden die Anwohner. Betroffen ist zunächst das Jugendamt, weil 
dieses als Bauherr das Hausrecht für die Spielplätze wahrnimmt (in manchen 
Kommunen liegt dies auch beim Amt für Grünflächen). Die zuständige Sachbearbeiterin 
schaltet Kollegen (in der Regel aus einer anderen Abteilung) ein, die Kontakt mit den 
Jugendlichen aufnehmen und sie zu einem angemesseneren Verhalten motivieren sollen. 
Gleichzeitig kommt die Polizei ins Spiel, die regelmäßig von den Anwohnern angerufen 
wird und zu Kontrollen zum Spielplatz fährt. Im Idealfall werden Einsatzberichte mit 
den festgestellten Personalien der Jugendlichen ans Jugendamt übermittelt, damit die 
Mitarbeiter dort Kontakt zu den Jugendlichen aufnehmen können. Schließlich ist das 
Grünflächenamt betroffen, weil die Kollegen dort regelmäßig den Müll und die Scherben 
wegräumen und Beschädigungen an den Geräten reparieren müssen.  
 
Manchmal ist es sinnvoll, Spielplätze umzugestalten, um Jugendlichen einen besseren 
Raum zu geben oder um sie, falls sie nicht kooperationsbereit sind, durch den Abbau von 
Sitzbänken zu vertreiben. Zusätzlich ins Spiel können Bezirksämter kommen, weil auch 
dort Beschwerden abgegeben werden, und – nicht zuletzt – Planungsämter, wenn es an 
planungsrechtlich gesicherten Flächen für Jugendliche fehlt, auf denen sie sich legitim 
aufhalten können.  
 
Beispiel 2.2: An einer bestimmten Stelle queren Kinder die Straße, um zur Schule zu 
gelangen, weil dies für sie praktisch ist. Die Verkehrsplaner aber haben eine Ampel an 
einer weiter gelegenen Stelle zur Querung vorgesehen. Hier ist zunächst die Schule 
betroffen, in der sich die Eltern melden, weil sie das Problem erkannt haben. Die Schule 
schaltet das Schulverwaltungsamt ein, der dort zuständige Kollege vereinbart – wenn er 
klug ist – einen Ortstermin mit der Polizei, mit dem Straßenverkehrsamt, dem 
Planungsamt und mit dem Tiefbauamt. Denn alle sind bei einer möglichen Veränderung 
dieses Straßenraums gefragt: Das Straßenverkehrsamt ist für die Verkehrsregelung, das 
Tiefbauamt für die bauliche Umsetzung von Veränderungen (einschließlich 
Markierungen) zuständig, das Planungsamt führt die Verkehrsplanung durch und prüft 
die Maßnahme auf ihre Vereinbarkeit mit den planerischen Grundentscheidungen der 
Kommune. Die Polizei muss immer gehört werden und kann zum Beispiel die 
Unfallstatistik prüfen, ob es hier schon Unfälle gegeben hat. 
 
Grundsätzlich kommt es bei beiden Beispielen darauf an, ob die betroffenen 
Institutionen eine Lösung herbeiführen wollen (in den meisten Fällen sind Lösungen zu 
finden) und gut zusammenarbeiten, oder ob sie Arbeit abwehren, Verantwortung 
abschieben und nichts mit dem Problem zu tun haben wollen. In beide Richtungen gibt 
es vielfältige Strategien. 
 
 
4.4 Der Auftrag des KJHG ist ein Auftrag zum Querschnittshandeln an die 

Kommunen 
 
Kommunen haben nach dem KJHG den gesetzlichen Auftrag, Querschnittsfunktionen im 
Interesse von Kindern wahrzunehmen. Dies ist die praktische Konsequenz aus dem 
Auftrag zur Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt (vgl. 3.3). Dabei 
ist die zentrale Frage: Wie wird diese Aufgabe umgesetzt? Wenn Kommunen sich 
entscheiden, diese Frage nicht durch Kinderbüros oder Kinderbeauftragte innerhalb der 
Jugendhilfe zu lösen5, müssen sie andere Lösungen finden. Verschiedene 
organisatorische Lösungen sind denkbar und werden praktiziert. Vor diesem Hintergrund 
ist die Einrichtung von Querschnittsstellen zur Vertretung von Kinderinteressen seit 
Beginn der neunziger Jahre zu verstehen. Die Einrichtung von Querschnittsstellen ist 
kostenintensiv, weil sie die Einrichtung neuer Planstellen voraussetzt. Deshalb wird sie 
nur zögernd umgesetzt und scheint zur Zeit zum Stillstand gekommen zu sein. Ungefähr 
15 % aller kreisfreien Städte und Landkreise in der Bundesrepublik hatten 1994 derartige 
Einrichtungen (Arnold/Wüstendörfer 1993, S. 12), 1998 waren es etwa 30 % (DJI 1999). 
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Doch so unkonkret der wie der gesetzliche Auftrag, so unterschiedlich ist die praktische 
Umsetzung in den Kommunen. Unter dem Namen „Kinderbüro" oder „Kinderbeauf-
tragter" firmieren sehr unterschiedliche organisatorische Modelle, und diese 
Unterschiede haben wiederum große Wirkungen auf die Effektivität der Arbeit. Darum 
ist es notwendig, diese Unterschiede näher zu beleuchten und Kriterien für die 
Einrichtung zu benennen. 
 
 
 
5. Unterscheidungskriterien für Organisations- und Arbeitsformen 

von Kinderbeauftragtenstellen und Kinderbüros 
 
Für die Kinderinteressensvertretung gibt es zwei Grundmodelle, um Querschnittsstellen 
einzurichten. Beauftragtenstellen haben sich an dem Modell der 
Gleichstellungsbeauftragten orientiert, während Kinderbüros die Idee einer Anlauf- und 
Beratungsstelle in den Vordergrund stellen. 
 
Beauftragtenmodell: Zur Lösung ressortübergreifender Probleme wurden und werden in 
den Verwaltungen Beauftragte eingesetzt. Dazu sind Verwaltungen immer dann bereit, 
wenn sie hoffen, mit der Beauftragung einer Person gesellschaftlichen Entwicklungen 
Rechnung zu tragen und damit Handlungsbereitschaft demonstrieren zu können. Helmut 
Hopp zeigt in einer Untersuchung über das Beauftragtenwesen allerdings kritisch auf, 
dass die Einrichtung von Beauftragten für Politik und Verwaltungen eine relativ billige 
Lösung sein kann, um Druck abzuwehren. „Motiv für die Einsetzung von Beauftragten 
auf Seiten des Staates kann die tatsächliche oder vermeintliche Erwartungshaltung 
gesellschaftlicher Gruppen sein. 'Mit geringerem Aufwand als durch die Bestellung eines 
Beauftragten, lassen sich in derartigen Fällen Gruppeninteressen wohl kaum befriedigen, 
zumal unter dem Deckmantel organisatorischer Änderungen auch gänzlich andere 
Motive, wie politische Versorgungsgesichtspunkte, noch mit einem einigermaßen 
rationalen Anstrich versehen werden können'" (Hopp 1993, S. 23; zitiert wird Fuchs 
1986, S. 370).  
 
Zur Bewertung der Effektivität von Beauftragten sind zwei zentrale Fragen zu 
beantworten: Wie ist die materielle Ausstattung dimensioniert? Und: Wie ist die 
rechtliche Stellung organisiert? Weder ehrenamtliche Beauftragte noch die Beauftragung 
von Mitarbeitern bei Beibehaltung der Sachbearbeitungsaufgaben können eine 
befriedigende personelle Lösung darstellen.6 Die Analyse der vorhandenen Kinderbe-
auftragtenstellen zeigt, dass es große Unterschiede bei Ausstattung und Rechtsstellung 
gibt. 
 
Kinderbüros: Mit Kinderbüros werden hier Verwaltungseinheiten bezeichnet, die eine 
Querschnittsfunktion wahrnehmen sollen. Sie stellen sich als Anlaufstellen für Kinder, 
Jugendliche und Familien dar und haben den Anspruch, im Einzelfall Unterstützung zu 
geben. Auch wenn Kinderbüros nicht immer als Querschnittsstellen eingerichtet wurden, 
so kommen sie doch in der Regel über die Fülle der Einzelfälle und die immer wieder 
auftretenden Probleme zu einer stärker auf strukturelle Veränderungen ausgerichteten 
Arbeitsweise. Die Erfahrung zeigt, dass die Bearbeitung individueller Beschwerden viel 
Zeit in Anspruch nimmt und von einer einzelnen Stelle auf Dauer nicht zu leisten ist, 
will man auch wichtige strukturelle politische Veränderungen bewirken. 
 
Kinderbeauftragte und Kinderbüros haben Vor- und Nachteile, die hier unter 
verschiedenen Gesichtspunkten dargestellt werden sollen. Da es keine gesetzlichen 
Vorschriften oder sonstige Vorgaben für die Einrichtung dieser Stellen gibt, haben die 
jeweiligen Träger ihre eigenen Modelle entwickelt. Auch wenn man sich dabei an 
Modellen anderer Kommunen orientiert, so sind in den meisten Fällen die Bedingungen 
nicht so, dass sich diese Modelle einfach übertragen lassen. Bei aller Vielfalt lassen sich 
grundlegende Strukturen unterscheiden. 
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5.1 Personalisierung versus Institutionalisierung 
 
Ein grundsätzlicher Unterschied liegt darin, ob die Einrichtung eher personenorientiert 
oder institutionsorientiert arbeitet.  
 
 
5.1.1 Personalisierung 
 
Das Modell des Kinderbeauftragten setzt auf eine konkrete Person, die sich wie ein 
„Anwalt" für Kinder und Jugendliche einsetzt, manchmal arbeitet diese sogar unter dem 
Namen „Kinderanwalt". Eine in der Öffentlichkeit bekannte Person ist für Kinder und 
Jugendliche konkreter begreifbar als eine anonyme Institution. Wünschenswerte 
Eigenschaften für Kinderbeauftragte wie „Verlässlichkeit", „Engagement", „Charakter-
festigkeit" oder „Kinderfreundlichkeit" werden eher einer konkreten Person 
zugeschrieben als einem „Büro". Auch die Medien nehmen gern einen 
Kinderbeauftragten in Anspruch, um ihn zu aktuellen Themen nach seiner Meinung zu 
fragen oder seine Aussagen zu zitieren, für die Medien gehört die Personalisierung von 
Themen zum Grundprinzip der Arbeit. Immer wieder werden populäre Menschen zitiert, 
bei abstrakten Abhandlungen würden die Leser weiterblättern und die Zuschauer 
umschalten. Manchmal sind die Erwartungen an Kinderbeauftragte allerdings überhöht, 
woran manche Kinderbeauftragte nicht ganz unschuldig sind: „Ein Mann für alle 
Kinderbelange", „Robin Hood, der Kämpfer für Kinderrechte ..." sind Schlagzeilen, die 
sich sehr schnell als Seifenblasen erweisen würden, wenn alle Kinder einer Stadt dieses 
Angebot in Anspruch nehmen würden.  
 
In der Realität handelt es sich bei Kinderbeauftragten meist um Einzelkämpfer, die in der 
großen Zahl von Beamten und Angestellten einer Kommune unterzugehen drohen. 
Wenn es ihnen nicht gelingt, ein klares Profil zu entwickeln und Klärungs- und 
Steuerungsmechanismen für Erwartungen und Ansprüche zu entwickeln, dann kann sich 
das positive Image sehr schnell ins Gegenteil verkehren.  
 
Ein weiterer Nachteil der Personalisierung ist, dass damit eine klare Zuständigkeit 
gegeben zu sein scheint, die viele als Entlastung nutzen. Wenn „der" oder „die" für 
Kinderinteressen zuständig ist, soll er sich auch um alle damit verbundenen Fragen 
kümmern. Dann brauchen Verwaltungsbeamte das nicht mehr tun, brauchen sich Lehrer 
nicht mehr im Stadtteil zu engagieren, Sozialarbeiter sich nicht mehr politisch einzu-
mischen.  
 
 
5.1.2 Institutionalisierung 
 
Kinderbüros setzen auf das Prinzip der Institutionalisierung. Der Begriff „Büro" 
signalisiert „Verwaltungsstelle", „Zuständigkeit für Kinder", „eindeutige Zuständigkeit", 
„klare Rechte", „bürokratisches Handeln" (in seinen positiven Konnotationen: 
Zuverlässigkeit, geregelte Abläufe, gesichertes Ergebnis, klare Zuständigkeit). Ähnlich 
wie bei Bürgerbüros organisiert sich hier Verwaltung in einer zielgruppenorientierten 
Anlaufstelle; während Verwaltung insgesamt unüberschaubar, unkonkret und träge 
erscheint, ist mit einem Kinderbüro eine eindeutige Anlaufstelle gegeben. Verwaltung 
organisiert sich damit selbst bürgernah, statt vom Bürger zu erwarten, dass er sich 
Verwaltungskenntnisse aneignet, um zu wissen, wo er hinzugehen hat. Kinderbüros sind 
meist stärker auf die Funktion einer Anlaufstelle zugeschnitten: Sie kümmern sich um 
die Interessen und Probleme einzelner Menschen, begleiten und unterstützen sie bei der 
Durchsetzung ihrer Anliegen.  
 
Nachteilig erscheint, dass die Aufgabenstellung von Kinderbüros sich nicht ohne 
weiteres aus dem Titel erschließt. Interessenten haben zwar oft intuitiv die richtige 
Einschätzung, doch beginnen viele Anrufe mit der Frage: „Was macht eigentlich ein 
Kinderbüro?". In der Praxis sind viele Kinderbüros unzureichend besetzt, mangelhaft 
ausgestattet und leiden unter einer fehlenden Rechtsposition. Allzu oft haben 
Kommunen versucht, sich mit einem Kinderbüro den Anstrich von Fortschrittlichkeit zu 
geben, ohne neue Ressourcen einzuplanen. So wurden Mitarbeiterinnen unter 
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Beibehaltung ihres alten Aufgabenkatalogs in neue Kinderbüros versetzt: Sie sollten wie 
bisher arbeiten und das Neue zusätzlich leisten. In solchen Fällen kann man nur von 
einer „Mogelpackung" sprechen. 
 
 
5.2 Einzelfallorientierung oder Strukturveränderung? 
 
Grundsätzlich muss man bei der Arbeit von Kinderbüros und Kinderbeauftragten 
zwischen Einzelfallorientierung und dem Ansatz Strukturveränderung unterscheiden. 
Sowohl Kinderbüros als auch Kinderbeauftragte können beides leisten, doch in der 
Praxis gibt es Unterschiede vor allem bei der Gewichtung. 
 
 
5.2.1 Einzelfallorientierung 
 
Wenn sich Kinderbeauftragte und Kinderbüros als Anlaufstellen für Kinder und 
Jugendliche anbieten, dann haben sie mit einzelnen Problemen und Anfragen zu tun, bei 
deren Lösung sie die Besucher unterstützen wollen. Das Hilfs- und Beratungsangebot 
kann thematisch eingegrenzt („für Spielplatzangelegenheiten", „für Verkehrsprobleme", 
„für Sorgen und Nöte") oder offen sein („für alle Fragen und Probleme von Kindern, 
Jugendlichen und Eltern"). Die angebotene Leistung ist meist von konkreten Fällen 
abhängig. Sie reicht von der Weitergabe einfacher Informationen über die Vermittlung 
an zuständige Stellen (wobei diese Vermittlung mit einer Begleitung verbunden sein 
kann), über Beratung in unterschiedlicher Intensität bis zur „anwaltschaftlichen"7 
Vertretung bei anderen Dienststellen. 
 
 
Beispiel 3: Das Modell des Frankfurter Kinderbüros: Hilfe und Beratung für Kids 
 
Das Frankfurter Kinderbüro bietet sich offensiv als Anlauf- und Beratungsstelle für 
Kinder und Jugendliche an und hat entsprechende Ressourcen geschaffen. Neben 
speziellen Zeiten für eine gezielte Rechtsberatung und eine Schuldnerberatung für 
Kinder und Jugendliche wurde in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und der Polizei 
ein Wochenend-Notdienst eingerichtet. Ein Zweijahresbericht über die Arbeit 1999 – 
2001 liegt vor (Frankfurter Kinderbüro 2001). 
 
Die Erfahrungen zeigen, dass dieses Angebot sehr gern angenommen wird, und dass es 
für Kinder, Jugendliche und Eltern ausgesprochen hilfreich ist eine derartige 
Anlaufstelle zu haben. Doch gibt es in der Umsetzung zwei Probleme: 
 
1. In vielen Kommunen ist das Angebot nicht so sozialraumbezogen aufgebaut, um zu 

ermöglichen, dass alle Kinder, Jugendlichen und Eltern einer Kommune dieses An-
gebot in Anspruch nehmen könnten. In vielen Stadtteilen sind Kinderbüros kaum er-
reichbar und auch bei den Öffnungszeiten gibt es starke Einschränkungen; wenige 
Stunden an ein oder zwei Tagen sind keine Seltenheit. 

 
2. Die Erfahrungen zeigen, dass viele Probleme, die an Kinderbüros herangetragen 

werden, nicht einfach zu lösen sind. In vielen Fällen sind Kinderbüros die zweite 
und dritte Anlaufstelle, nachdem man es schon erfolglos bei anderen Stellen ver-
sucht hat. Da hilft auch großes Engagement, was wiederum zeitintensiv ist, häufig 
nicht weiter. Viele Beschwerden verweisen auf strukturelle Probleme, die sich im 
Einzelfall kaum auflösen lassen. Bei fehlenden oder mangelhaften Spielplätzen sind 
die planerischen und finanziellen Voraussetzungen kaum kurzfristig zu schaffen; 
hier fehlt es oft an einer flächendeckenden Spielraumentwicklungskonzeption. Bei 
Problemen im Straßenverkehr sind die Konfliktlagen oft ausgereizt und festgefah-
ren; hier fehlt es oft an einer langfristig angelegten Strategie zur Verbesserung der 
Verkehrsverhältnisse aus Kindersicht. Viele Beschwerden über Gewalt, familiäre 
und nachbarschaftliche Konflikte verweisen auf strukturelle Defizite in der Koope-
ration sozialer Dienste, ordnungsrechtlicher Behörden und auf kinderfeindliche Ein-
stellungen bestimmter Bevölkerungsgruppen, die sich nur durch langfristige Verän-
derungsprozesse wirksam verbessern ließen. Diese Beispiele ließen sich fortsetzen.  
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5.2.2 Strukturverbesserungsansatz 
 
Hier setzen Konzepte an, die unabhängig vom Einzelfall durch die Beteiligung an 
Planungsprozessen und durch Einmischung in verwaltungsinterne und politische 
Prozesse strukturelle Veränderungen erreichen wollen. Inhaltlich gibt es grundsätzlich 
keine Themen, mit denen sich Kinderbeauftragte nicht beschäftigen könnten; alle 
Themen und Inhalte einer Kommune, die Kinderinteressen berühren, können Inhalt der 
Arbeit sein. Doch bei allen Kinderbüros tauchen bestimmte typische Themenfelder 
immer wieder auf (vgl. 6.4). Der Erfolg der Arbeit hängt von der Rechtsstellung der 
jeweiligen Einrichtung, aber auch vom kommunikativen und strategischen Geschick der 
jeweiligen Mitarbeiter ab – und nicht zuletzt von der Bereitschaft der jeweils 
zuständigen Dienststellen und Mitarbeiter, sich auf das Thema „Kinderinteressen" und 
auf eine Zusammenarbeit einzulassen. 
 
Nachteil dieses Ansatzes ist es, dass er meist – wenn überhaupt – nur sehr langfristig 
Erfolge erbringt. Im Einzelfall hilft er oft überhaupt nicht. Einem Kind, das den Bau 
eines Spielplatzes in seiner Nachbarschaft vorschlägt, ist wenig damit gedient, dass es 
einen Spielraumentwicklungsplan gibt, der zwar für eine gerechte Spielraumversorgung 
in der Gesamtstadt sorgt, aber im konkreten Fall den Bau eines Spielplatzes erst zehn 
Jahre später vorsieht. 
 
 
Beispiel 4: Verbesserung der Lebenssituation von Kindern in Notunterkünften 
 
In Hamm, wie in vielen Städten auch, herrschten zu Beginn der neunziger Jahre 
skandalöse Zustände in den Obdachlosenunterkünften (Überfüllung, bauliche Mängel, 
verschimmelte Wände, kaum Auszugsperspektiven). Es gab eine Vielzahl von 
Beschwerden sowohl von Bewohnern als auch von sozial engagierten Menschen, die 
sich mit der Situation auseinandergesetzt hatten, doch es passierte wenig. 
 
In diesem Fall wurde das Instrument „Kinderbericht" aufgegriffen, um die Problematik 
strukturell darzustellen und – verbunden mit einem Handlungskonzept – 
Lösungsstrategien vorzuschlagen. Denn die Probleme hatten vielfältige Ursachen, lagen 
zum Beispiel in einer mangelhaften Wohnungsnotfallprävention und in der 
Zersplitterung der Zuständigkeiten für Wohnungsprobleme und 
Obdachlosenunterkünfte. 
 
Der Kinderbericht über die spezielle Situation von Kindern in Obdachlosenunterkünften 
(Stadt Hamm 1995) trug zur Lösung bei, indem zunächst die Realität auf der Basis 
qualitativer Interviews mit den dort tätigen Sozialarbeitern eindringlich beschrieben 
wurde und damit die Problematik in einer Weise öffentlich wurde, dass niemand mehr 
wegsehen konnte. Gleichzeitig transportierte dieser Bericht mit dem Handlungskonzept 
die Ideen und Lösungsvorschläge von engagierten Mitarbeitern und sorgte mit dem 
entsprechenden Ratsbeschluss dafür, dass ein Erneuerungsprozess in Gang kam. 
 
 
5.3 Hierarchische Einbindung 
 
Von zentraler Bedeutung ist die hierarchische Einbindung eines Kinderbeauftragten. 
Dabei gilt nicht unbedingt, dass eine ranghohe Anbindung nur Vorteile bietet. Abbildung 
3 zeigt unterschiedliche Organisationslösungen, die in der Praxis vor-kommen. 
Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen einer hierarchischen Einbindung „in der 
Linie", so dass ein Kinderbeauftragter Vorgesetzte und Untergebene hat, und der Stabs- 
oder Assistentenposition, in der ein Kinderbeauftragter einer Leitungsfunktion (in der 
Regel der Sozial-Dezernentin oder dem Jugendamtsleiter) zugeordnet und nicht direkt in 
der Hierarchie eingebunden ist. Kinderbeauftragte arbeiten meist in Stabsfunktionen, 
während die meisten Kinderbüros in die Hierarchie eingeordnet sind, also „in der Linie" 
stehen. Abbildung 2 gibt einen Überblick über ein Organisations-chema und zeigt 
konkrete Beispiele für die organisatorische Anbindung entsprechender Stellen.  
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5.3.1 „In der Linie" 
 
In der Regel stehen Kinderbüros als Einrichtungen einer Abteilung oder eines 
Sachgebietes am unteren Ende der Hierarchie. Vorteil dieser Lösung ist, dass die 
Einrichtungen auf die Ressourcen und Kooperation ihrer jeweiligen Abteilung einfacher 
zurückgreifen können und dass sie in der Kooperation mit Sachbearbeitern anderer 
Dienststellen oder anderen Einrichtungen als Gleichberechtigte oftmals eher akzeptiert 
werden. 
 
Nachteil dieser Lösung ist, dass die Durchsetzung von Kinderinteressen im Konfliktfall 
schwer bis unmöglich ist. Ein direkter Zugang zur Leitungsebene ist oftmals nicht 
gegeben, die durch die eigenen Abteilungs- und Amtsleiter „auf dem Dienstweg" 
gefilterte Initiative kommt oftmals nicht als deutliche Stellungnahme, sondern als laues 
Lüftchen an. 
 
 
5.3.2 Stabs- und Assistentenstellen 
 
Meist werden Querschnittsstellen als Stabsstellen eingerichtet, die einer Leitungsebene 
zugeordnet werden. „Durch Stäbe wird die Leitungsebene sowohl hinsichtlich ihrer 
Koordinierungsaufgaben, als auch hinsichtlich einer intensiven fachlichen Kontrolle 
entlastet. Spezialisierte Stäbe führen der Leitungsebene eine erhöhte Sachkompetenz zu" 
(Freibert 1994, S. 120 f.). Die Position von Querschnittsstellen in der Verwaltungs-
hierarchie ist abhängig davon, welcher Leitungsposition sie zugeordnet werden. 
Kinderbeauftragte beziehen ihren Einfluss relativ stark aus der Position und dem 
Durchsetzungsvermögen des jeweiligen Chefs. Damit können sie über hohen 
hierarchischen Einfluss verfügen, den man in der Verwaltung allerdings nicht 
überschätzen sollte. Denn dass in der öffentlichen Verwaltung – zumal in einem fremden 
Dezernat – auf Anweisung gehandelt wird, ist eher selten.  
 
Mitarbeiter verfügen über vielfältige Tricks und Ausweichstrategien, um Anordnungen 
und Druck zu umgehen. Ebenso wird einem Kinderbeauftragten, der über dieses 
Machtinstrument verfügt, in der konkreten Zusammenarbeit oftmals mit Zurückhaltung 

 
 
Abbildung 2: Ansiedlungsmöglichkeiten einer Kinderinteressenvertretung in der Verwal-

tungs-hierarchie  
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und Misstrauen begegnet. Und schließlich hat dieser Kinderbeauftragte als Assistent mit 
allen Problemen seines Chefs zu tun und wird oft in dessen Angelegenheiten 
einbezogen. In einem bestimmten Amt für Kinder etwas erreichen zu wollen, mit dem 
der eigene Chef (auch bei Angelegenheiten, die nichts mit Kindern zu tun haben) auf 
Kriegsfuß steht, ist schwer. 
 
Die Abwägung, auf welcher Hierarchie-Ebene eine Kinderbeauftragtenstelle anzusiedeln 
ist, sollte also nicht nur die Stärke der Position, sondern auch die persönlichen 
Kompetenzen des aktuellen Amtsinhabers berücksichtigen. Im Zweifelsfall ist es besser, 
für einen engagierten und kompetenten Jugendamtsleiter zu arbeiten, als sich mit einem 
zaudernden und wenig durchsetzungsfähigen Oberbürgermeister auseinandersetzen zu 
müssen. 
 
 
5.4 Rechtsstellung innerhalb der Organisation 
 
Neben der hierarchischen Einbindung der Kinderinteressensvertretung ist die 
Rechtsstellung innerhalb der Verwaltung von besonderer Bedeutung: Verfügt ein 
Kinderbeauftragter über Sonderrechte oder nicht? Grundsätzlich gelten zunächst alle 
Rechte und Pflichten, die in entsprechenden Dienst- und Geschäftsanweisungen 
niedergelegt sind. Von Bedeutung sind hier folgende Fragen: 
 

• Gibt es ein direktes Anhörungs- und Mitgestaltungsrecht bei „fremden" (also 
nicht zur eigenen Organisationseinheit gehörenden) Ämtern und Dienststellen? 

• Gibt es ein Rede- und Antragsrecht in politischen Gremien? 
• Gibt es ein eigenständiges Recht, Öffentlichkeitsarbeit zu machen? 
• Gibt es Verpflichtungen aller Ämter und Dienststellen, die Kinderinteressens-

vertretung zu beteiligen, eine Verpflichtung zur Anwendung bestimmter Krite-
rien und Inhalte, die von der Kinderinteressensvertretung erarbeitet wurden?  

 
Querschnittsorientiertes Handeln ist ohne eine eigenständige Rechtsstellung schwierig zu 
realisieren, es macht wenig Sinn, ein Kinderbüro einzurichten, ohne in dieser Frage 
ausreichende Fakten zu schaffen. Entsprechende Rechtssetzungen können durch 
Ratsbeschlüsse, interne Dienstanweisungen oder Regelungen in entsprechenden 
verwaltungsinternen Richtlinien getroffen werden. 
 
 
Beispiel 5: Die Dienstanweisung für den Kinderbeauftragten in Hamm 
  
„ (...)  IV. Rechte und Pflichten des Kinderbüros 
 
Alle städt. Planungen sind schon in der Vorbereitungsphase auf Kinderfreundlichkeit zu 
prüfen. Das Kinderbüro soll dazu Kriterien entwickeln. Die Durchführung der 
vorstehend aufgeführten Aufgaben bedingt, dass alle Stadtämter und das Kinderbüro 
vertrauensvoll zusammenarbeiten. 
 
Das Kinderbüro ist im Rahmen seiner Aufgabenstellung berechtigt, unmittelbar sowohl 
Auskünfte von den Stadtämtern einzuholen als auch Vorschläge in 
Entscheidungsprozesse, die sein Aufgabenfeld berühren, einzubringen. Alle Stadtämter 
sind verpflichtet, das Kinderbüro bei allen Vorhaben rechtzeitig zu beteiligen, bei denen 
erkennbar Kinderinteressen berührt werden. Soweit kinderrelevante Angelegenheiten der 
Beschlussfassung des Rates, der Bezirksvertretungen oder eines Ausschusses unter-
liegen, hat die Beteiligung des Kinderbüros so rechtzeitig zu erfolgen, dass die 
Beschlussfassung unter Berücksichtigung von kinderrelevanten Gesichtspunkten 
gefertigt werden kann. Wenn über etwaige Alternativ- oder Änderungsvorschläge kein 
Einvernehmen erzielt wird, ist die Entscheidung des Oberstadtdirektors einzuholen. 
Soweit ergänzende oder alternative Vorschläge des Kinderbüros im Beschlussentwurf 
keine Berücksichtigung finden, sind sie den entsprechenden parlamentarischen Gremien 
zur Kenntnis zu geben. An Sitzungen des Rates, der Bezirksvertretungen oder der 
Ausschüsse kann der Kinderbeauftragte teilnehmen, soweit kinderrelevante Fragen 
behandelt werden. 
 



 24

Der regelmäßige Kinderbericht ist die unmittelbare Darstellung des Kinderbeauftragten 
und wird vom Oberstadtdirektor vorgelegt. Soweit die vom Oberstadtdirektor vorgelegte 
Fassung des Berichtes sich nicht mit der Darstellung des Kinderbeauftragten deckt, ist 
dessen abweichende Darstellung ebenfalls den politischen Gremien vorzulegen“ (Stadt 
Hamm 2002). 
 
 
5.5 Ehrenamtlichkeit oder Hauptamtlichkeit? 
 
Vieles spricht dafür, hauptamtliche Strukturen zu schaffen. Bei der Komplexität des 
Themas und den vielfältigen Aufgaben ist eine ausschließlich ehrenamtliche Lösung 
nicht zu befürworten. Doch gibt es eine Reihe von Beispielen, in denen 
Kinderbeauftragte (auch) ehrenamtlich tätig sind. Hier sollen Vor- und Nachteile der 
jeweiligen Lösungen skizziert werden: 
 
1. Für Hauptamtlichkeit spricht zunächst, dass damit eine oder mehrere Personen über 
feste zeitliche Ressourcen für die Arbeit verfügen. Vor allem in einer Vollzeittätigkeit 
besteht die Möglichkeit, sich umfassend in die Themen und Aufgaben einzuarbeiten und 
genügend Zeit für die Umsetzung zu haben. Weiterhin spricht dafür, dass sich viele 
Behörden mit ehrenamtlichen Kinderinteressensvertretern schwer tun und es für 
jemanden aus „fremden Hause" schwer ist, mit Verwaltungsmitarbeitern zusammen zu 
arbeiten. Dies Argument trifft allerdings nur bei einer mehr oder weniger vollen Stelle 
(sicher auch in Abhängigkeit zur Größe der Kommune) zu. 
 
2. Für das Ehrenamt spricht, dass es kostengünstig ist und die Arbeit mit dem 
moralischen Attribut des besonderen Engagements versieht. Als ehrenamtlich 
beauftragte Kinderbeauftragte kommen gewählte Parlamentsmitglieder oder besonders 
engagierte und befähigte Bürgerinnen und Bürger in Frage. Hinter ehrenamtlich 
organisierten Kinderbüros stehen meist Vereine oder Initiativen (Beispiel: KIDS und 
Junior Münster). Ein weiterer Vorteil ist die große Unabhängigkeit der gewählten oder 
beauftragten ehrenamtlichen Kinderinteressensvertreterinnen. Sie stehen nicht in 
dienstrechtlichen Verpflichtungen und der materiellen Abhängigkeit von dieser Arbeit. 
So können sie sich öffentlich freier äußern. 
 
Beide Organisationsformen haben Vor- und Nachteile. Darum kombinieren viele 
Kommunen die beiden Modelle. Ehrenamtliche Beauftragte benötigen hautamtliche 
Zuarbeitsstrukturen. In Essen arbeitet die vom Rat gewählte Kinderbeauftragte mit dem 
Kinderbüro zusammen, dessen Leiter innerhalb der Verwaltung eine zentrale Position 
durch die Anbindung an das Sozialdezernat hat. Viele Kinderbüros holen sich 
Unterstützung durch ehrenamtliche Kinderbeauftragte zum Beispiel in den 
Bezirksvertretungen, so zum Beispiel in München, Frankfurt und Heidelberg. 
 
 
5.6 In der Verwaltung – beim freien Träger? 
 
Ähnliche Überlegungen spielen eine Rolle bei der Frage, ob eine Einrichtung in der 
Verwaltung oder bei einem freien Träger angesiedelt werden soll?  
 
Kinderinteressensvertretungen, also institutionalisierte Formen der Unterstützung von 
Kindern in politischen Fragen, sind hauptsächlich bei Kommunen angesiedelt, nur im 
Ausnahmefall bei freien Trägern (Arnold / Wüstendörfer 1993, S. 14). So wichtig unab-
hängige Initiativen und Gremien außerhalb der Verwaltung sind, so begrenzt ist deren 
Einfluss auf verwaltungsinterne Entscheidungen und Abläufe. „Die Information der 
Beteiligten wie der interessierten Öffentlichkeit geschieht meist zu einem Zeitpunkt, in 
dem die wichtigsten Vorentscheidungen schon gefallen sind" (Jäckering 1994a, S. 59). 
Während eine Einrichtung bei einem freien Träger große Mühen aufwenden muss, um in 
der Verwaltung akzeptiert zu werden und vertrauliche Informationen zu erhalten, hat sie 
eine größere Unabhängigkeit und kann auch öffentlich gegen Verwaltungs-
entscheidungen opponieren. Verwaltungsinterne Dienststellen können in den seltensten 
Fällen – unabhängig von der „Verwaltungsmeinung" – Öffentlichkeitsarbeit machen und 
sind an die Richtlinien der Verwaltung gebunden. Können sie sich in internen 
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Entscheidungsprozessen nicht durchsetzen, können sie öffentlich kaum noch dagegen 
vorgehen. 
 
Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Finanzierung. Für viele Kommunen ist es heute fast 
unmöglich, neue Planstellen einzurichten; oftmals ist es einfacher, die finanziellen Mittel 
als Zuschuss für einen freien Träger aufzubringen. Diese verfügen meist über bessere 
Möglichkeiten, weitere Förderquellen zu akquirieren. Da diese Förderungen meist 
zeitlich befristet sind, leben derart finanzierte Einrichtungen unter dem Damokles-
schwert wegbrechender Finanzen, und es ist teilweise schwierig, unter diesen 
Bedingungen fähige Mitarbeiterinnen zu finden. 
 
Auch für diesen Aspekt gilt, dass ein Zusammenspiel von kommunalen und freien 
Organisationsformen sinnvoll ist. Kommunale Einrichtungen brauchen die Kooperation 
und Unterstützung durch freie Träger und Interessensverbände, die öffentlich und 
politisch in den Fragen agieren können, in denen kommunalen Mitarbeitern die Hände 
gebunden werden. Auf der anderen Seite sind Kinderanwältinnen auf Mitarbeiter in den 
Verwaltungen angewiesen, die Kontakte herstellen, interne Aufträge erledigen und 
vermittelnd tätig sind. 
 
 
Beispiel 6: Stellen zur Kinderinteressensvertretung bei freien Trägern 
 
In der Bundesrepublik gibt es eine Reihe von Stellen zur Kinderinteressenvertretung, die 
bei freien Trägern angestellt sind: 
 

• Eine der dienstältesten „Kolleginnen" ist die Düsseldorfer Kinderanwältin 
 „Till Eulenspiegel, die bei der Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf arbeitet. 
• In Herne hat der Jugendverband „SJD-Die Falken" das Modell der Kinderan-

wältin „Bibi Buntstrumpf" entwickelt und die Trägerschaft übernommen. 
• In Göttingen gibt es ein Kinderbüro in Trägerschaft eines eingetragenen Ver-

eins. (siehe Kontaktadressen) 
 
 
6. Arbeitsansätze – Themen – Aktionsformen 
 
Bei aller Vielfalt in der praktischen Arbeit von Kinderbüros und Kinderbeauftragten 
lassen sich, wenn man die Erfahrungsberichte, Veröffentlichungen und 
Dokumentationen systematisch analysiert, Arbeitsformen und Themen erkennen, die 
sich immer wieder finden. Ihre Darstellung bietet Anregungen für die Neueinrichtung 
eines Kinderbüros und mag verhindern, die Arbeit eines Kinderbeauftragten zu sehr auf 
bestimmte Themen einzugrenzen. Diagramm 2 stellt die Ergebnisse einer Untersuchung 
von Arnold / Wüstendörfer (1994, S. 133) dar. 
 
6.1 Organisation von Kinder- und Jugendbeteiligung (Parlamente, Streifzüge, 

Spielraumprojekte und anderes) 
 
Die meisten Kinderbeauftragten kümmern sich intensiv um die gesellschaftliche und 
politische Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. In einer Untersuchung des 
Deutschen Jugendinstituts wurde 1999 dokumentiert, dass 86 % aller hauptamtlichen 
Beauftragten und 55 % aller ehrenamtlichen Beauftragten auch Beteiligungsprojekte für 
Kinder und Jugendliche organisieren. Noch höher ist der Anteil bei den Kinder- und 
Jugendbüros: 100 % führen auch Beteiligungsprojekte durch (DJI 1999). Wobei hier 
nichts über die Form und den Umfang gesagt ist; es kann sich ebenso um Kinder- und 
Jugendparlamente wie Sprechstunden oder projektförmige Veranstaltungen handeln. 
Grundsätzlich gilt, dass die meisten Institutionen zur Vertretung von Kinderinteressen 
von dem Grundsatz ausgehen, dass die Betroffenen  selbst die besten Experten in eigener 
Sache sind. Gleichzeitig stehen Kinderbüros und Kinderbeauftragte für gute 
Umsetzungschancen der Ergebnisse aus den Beteiligungsprojekten. 
 
 
6.2 Kinderberichte 
 
Kinderberichte sind ein Instrument, um die Situation von Kindern und Jugendlichen zu 
dokumentieren und daraus politische Handlungsempfehlungen abzuleiten. Kommunale 
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Kinderberichte folgen damit dem Beispiel der Landesregierungen und der 
Bundesregierung. Kinderberichte stellen die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen 
in einer Kommune umfassend dar, indem sie vorhandene statistische Daten zu Themen, 
die Kinder und Jugendliche betreffen, bündeln und analysieren. In erster Linie sind sie 
zunächst eine Zustandsbeschreibung, um verantwortlichen Entscheidungsträgern eine 
Grundlage für Verbesserungen und Planungen zu geben. 
 
Es gibt aber auch Kinderberichte, die thematisch eingegrenzt intensiver auf einen 
Themenkomplex eingehen. Bei dieser Form des Kinderberichts werden nicht nur 
zahlenmäßige (quantitative) Aussagen gemacht, einige Kinderberichte beschreiben auf 
der Basis sogenannter qualitativer Verfahren Trends, Meinungen, Einschätzungen und 
Argumentationen von Kindern und Jugendlichen.  
 
Beispiel 7: Der Kinderbericht Essen 
 
Der Essener Kinderbericht ist ein sehr gutes Beispiel für einen Kinderbericht, der auf der 
Basis aller zur Verfügung stehender Daten ein Bild der Lebensbedingungen von Kindern 
in einer Großstadt zeichnet. „Die Berichterstattung erfolgt mit dem Ziel, mittels 
konkreter Beschlussentwürfe dazu beizutragen, kinderfreundlichere 
Rahmenbedingungen in der Großstadt zu schaffen" (Stadt Essen 1994). Er enthält 
Aussagen und Beschreibungen zu folgenden Themen: 

• Demografische Entwicklung 
• Lebensformen 
• Wohnen mit Kindern 
• Finanzielle Rahmenbedingungen von Familien 
• Kindergesundheit 
• Kinder in Institutionen 
• Schule als Lern- und Lebensort 
• Mobilitäts- und Spielmöglichkeiten 
• Kultur für Kinder 
• Sport, Freizeit, Jugendarbeit 
• Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen  

 
 
6.3 Verfahren „Kinderfreundlichkeit" 
 
Die Kinderbeauftragten in Nordrhein-Westfalen wollten ein Prüfverfahren für jede 
kommunale Entscheidung entwickeln, um zu prüfen, wie kinderfreundlich sie ist. 
Verwaltungsmitarbeiter sollten die Möglichkeit haben, in einer Liste, in der die Kriterien 
für Kinderfreundlichkeit definiert sind, überprüfen können, ob eine Planung alles 
berücksichtigt hat, was für Kinder wichtig ist. Die ersten Konzeptskizzen für eine 
„Kinderverträglichkeitsprüfung" orientierten sich sehr stark an der „Umweltverträglich-
keitsprüfung": Was für die Umwelt gut ist, sollte bei Kindern nicht falsch sein. (MAGS 
1993; Apel/Pach 1997: 26; Schroer 1993) 
 
Doch die Beteiligten kamen sehr schnell zu dem Ergebnis, dass ein solches Verfahren 
viele Probleme mit sich bringt. Planer, die mit der Umweltverträglichkeitsprüfung 
Erfahrungen hatten, nannten sie ein Planungsverhinderungsverfahren. Der bürokratische 
Aufwand wurde als sehr hoch eingeschätzt, eine „Kinderverträglichkeitsprüfung" 
erschien landes- und bundesweit kaum durchsetzbar. Das größte Problem bestand darin, 
dass viele Fragen von Kinderfreundlichkeit nicht objektivierbar sind: Was dem einen gut 
gefällt, braucht der andere noch lange nicht zu mögen. Wie groß ist ein „richtiges" 
Kinderzimmer? Was muss auf einem „standardgerechten" Spielplatz vorhanden sein? Ist 
ein ökologischer Schulbau besser als ein kreativ geplantes, unter Einsatz moderner Tech-
niken hergestelltes Gebäude? Die Gefahr erschien groß, mit einem solchen Verfahren 
Kreativität und Engagement zu ersticken und Neuerungen zu verhindern. 
 
Die Lösung des Problems: Es wurden „Leitfragen" formuliert, die im „Prüfverfahren 
Kinderfreundlichkeit" Eingang fanden (später Dialogverfahren genannt). In Nordrhein-
Westfalen wurde auf der Basis von sieben Leitfragen eine Systematik entwickelt, die 
Planer der unterschiedlichsten Bereiche in die Lage versetzen soll, Kinderinteressen zu 
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berücksichtigen. Das Verfahren ist nicht als Zwang zur Prüfung zu verstehen, sondern 
als Anregung zur fachlichen Auseinandersetzung mit der Perspektive von Kindern 
gedacht.  
 
Wichtige Elemente eines solchen Verfahrens sind: 
 

• der Auftrag an alle Dienststellen, Kinderinteressen zu berücksichtigen  
 (zum Beispiel durch eine Dienstanweisung oder einen Ratsbeschluss) 
• Konkretisierung der Leitfragen für unterschiedliche Themenbereiche 
• Beratung der verschiedenen Ämter durch eine Fachstelle für Kinderinteressen 

(zum Beispiel durch ein Kinderbüro oder eine Kinderbeauftragte) 
• Dokumentation der Prüfergebnisse in politischen Beschlussvorlagen 
• Entwicklung von Zielvorgaben im Rahmen des Kontraktmanagements und Be-

nennung von Zielindikatoren im Rahmen des Controllings  
 
Dieses Grundprinzip wurde von vielen Kommunen mit unterschiedlichen Varianten in 
der Praxis umgesetzt (zum Beispiel: Landeshauptstadt München / Spielraumkommission 
2001). Die nordrhein-westfälischen Ideen und Vorschläge wurden in einer Broschüre des 
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 
veröffentlicht (MAGS 1993) und später noch einmal grundlegend überarbeitet (MFJFG 
2000). 
 
 
6.4 Typische thematische Handlungsfelder 
 
Auch wenn eine Kinderinteressensvertretung zunächst inhaltlich nicht einzugrenzen ist, 
so kristallisieren sich doch immer wieder bestimmte Schwerpunktthemen heraus, mit 
denen sich Kinderbüros und Kinderbeauftragte beschäftigen. In einer Untersuchung im 
Jahr 1993 nahmen 181 Jugendämter in der Bundesrepublik an einer Befragung teil, von 
denen ein erheblicher Teil spezielle Formen der Kinderinteressensvertretung eingerichtet 
hatte: In welchen Bereichen sollten Kinderinteressen besonders berücksichtigt werden?  
 
In den vergangenen Jahren sind zu den hier aufgelisteten Themen neue hinzugekommen, 
vor allem die Armutsproblematik mit der Verlagerung von der Alten- zur Kinderarmut. 
Im folgenden sollen einige Handlungsfelder und ihre Bedeutung für Kinder und 
Jugendliche skizziert werden. 
 
 
6.4.1 Armut von Kindern und Jugendlichen  
 
Im Jahr 1998 waren rund drei Millionen Personen in der Bundesrepublik auf Sozialhilfe 
angewiesen, darunter etwa eine Million Kinder und Jugendliche. Hinzu kommt eine etwa 
gleich große Gruppe, die mit ihrer Familie unterhalb der Sozialhilfegrenze lebt, aber aus 
verschiedenen Gründen ihren Sozialhilfeanspruch nicht wahrnimmt. 1998 lebte etwa 
jedes siebte Kind beziehungsweise jeder siebte Jugendliche in einer Familie, die mit 
weniger als der Hälfte des durchschnittlichen Einkommens auskommen muss und damit 
als „(einkommens-)arm" bezeichnet wird (AWO 2000). Besonders armutsgefährdet sind 
Kinder, die bei Alleinerziehenden (fast ausschließlich Müttern) und in kinderreichen 
sowie in ausländischen Familien leben. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren weisen 
im Vergleich zu anderen Altersgruppen die höchste Armutsrate auf. Kommunale 
Armutsberichte zeigen die Problematik im jeweiligen örtlichen Zusammenhang auf (vgl. 
zum Beispiel Stadt Hamm 2000). Schon zu Beginn der neunziger Jahre wurde deshalb 
der Begriff der „Infantilisierung der Armut" geprägt.  
 
Mit den Kriterien Sozialhilfebezug oder Einkommensarmut werden Kinder „nur" als 
Teilgruppe oder Mitbetroffene armer Familien erfasst. Um zu ergründen, wie sich Armut 
auf die Lebenswirklichkeit von Kindern auswirkt, ist ein mehrdimensionaler 
Lebenslagenansatz hilfreich, der Armut als Unterversorgung und Benachteiligung 
bezogen auf die gesamte Lebenssituation begreift. Entsprechend erweitern Hock und 
andere (vgl. AWO 2000) in ihrer Studie zur Armut von Kindern und Jugendlichen die 
Rubrik „finanzielle Situation" um vier zusätzliche Lebensbereiche: materielle 
Versorgung des Kindes (Wohnen, Nahrung, Kleidung, materielle 
Partizipationsmöglichkeiten), Versorgung im kulturellen Bereich (kognitive 
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Entwicklung, sprachliche und kulturelle Kompetenzen, Bildung), Situation im sozialen 
Bereich (soziale Kontakte, soziale Kompetenzen) und psychische und physische Lage 
(Gesundheitszustand, körperliche und geistige Entwicklung). Die Ergebnisse zeigen,  
 

• dass mehr als jedes dritte arme8 Kind im Vorschulalter zu der Gruppe gehört, 
die in mehreren Lebensbereichen eingeschränkt ist („multiple Deprivation")  

• dass ca. 40 % zu der Gruppe gehören, bei der in einigen Bereichen aktuell  De-
fizite festzustellen sind („Benachteiligung")  

• aber auch dass etwa ein Viertel der armen Kinder in keinem der zentralen Le-
bensbereiche Einschränkungen aufweist („Wohlergehen")  

 
Für das kindliche Wohlergehen begünstigend sind regelmäßige Aktivitäten in der 
Familie, ein gutes Familienklima, Deutschkenntnisse mindestens eines Elternteils (bei 
Migrantenkindern), keine Überschuldung und keine beengten Wohnverhältnisse (AWO 
2000). 
 
Vor diesem Hintergrund kommt auch in der Bundesrepublik die UN-Kinderrechts-
konvention zur Geltung: Mit Artikel 27 erkennen die Vertragsstaaten das Recht jeden 
Kindes auf einen seinem Entwicklungsstand angemessenen Lebensstandard an. 
Kinderarmut fordert die Kinderinteressensvertreterinnen heraus, Kinderrechte deutlicher 
als eigenständige Rechte abzusichern und mehrere Strategien zu verfolgen, die auf eine 
Verbesserung der Lebenslagen der Kinder zielen. Diese reicht von der Sicherung der 
materiellen Situation von Kindern (Festsetzung eines Existenzminimums für Kinder, 
Erhöhung des Kindergeldes), der Sicherung von Betreuungsmöglichkeiten (Verbesserung 
der Regelungen zum Erziehungsurlaub sowie Erziehungsgeld für Mütter und Väter, 
gezielter Ausbau von Tageseinrichtungen, Zugang für alle Kinder unabhängig vom 
Aufenthaltsstatus, Betreuungsdauer unabhängig von der Arbeitssituation der Eltern), 
Sicherung befriedigender Wohnsituationen (Stärkung unterversorgter Wohnviertel, 
Erhöhung der Wohngeldsätze), Sicherung von Bildungschancen (Bildungsauftrag der 
vorschulischen Einrichtungen, Qualifizierung der Grundschulen), über den Ausbau 
präventiver und sozialräumlich orientierter Angebote (Elternbildung und -beratung, 
Nachbarschaftszentren, niedrigschwellige Beratungsmöglichkeiten) bis hin zu Hilfen im 
Einzelfall (BMFSFJ 1998; AWO 2000). Für Kinderbüros und Kinderbeauftragte gibt es 
vielfältige Ansätze, sich hier einzubringen, diese Entwicklungen anzuregen. Dazu 
zählen: 
 

• die Berücksichtigung dieser Thematik in entsprechenden Kinderberichten  
• die Mitarbeit bei kommunalen Armutsberichten  
• Initiierung und Begleitung von konkreten Projekten, die helfen, die Lebensla-

gen benachteiligter Kinder zu verbessern  
 
 
Beispiel 8: change&buy – Frankfurter Tausch- und Verkaufsbörse 
 
Mit einer Tausch- und Verkaufsbörse, die dezentral an verschiedenen Stellen stattfindet, 
bietet das Frankfurter Kinderbüro Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit, nicht mehr 
gebrauchte Gegenstände einzutauschen, zu verkaufen oder günstig gebrauchte Dinge zu 
erwerben. Ein praktischer Beitrag, um mit wenig Geld besser zurecht zu kommen! 
 
 
6.4.2 Gestaltung einer kinderfreundlichen städtischen Lebensumgebung als e-

lementare Sozialisationsbedingung 
 
Es gibt mittlerweile hinreichend Belege für die bedeutende Funktion des städtischen 
Raumes im Sozialisationsprozess von Kindern und Jugendlichen. Die Qualität des 
städtischen Freiraums beeinflusst die motorische, soziale und intellektuelle Entwicklung 
von Kindern unabhängig von ihrer sozialen Situation (Degen-Zimmermann 1992; 
Schröder 1996). Sie hat Einfluss auf den Bedarf nach Betreuung und kulturellen 
Angeboten und korreliert mit zentralen Verhaltensweisen wie zum Beispiel der 
Mediennutzung (Blinkert 1994). Die räumliche Lebensumgebung hat darüber hinaus 
eine eminente Bedeutung für die geschlechtsspezifische und auch die politische 
Sozialisation (zum Zusammenhang von Kindheit, Geschlecht, Raumaneignung und 
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politischer Sozialisation: Nissen 1998; zur politischen Sozialisation: Bartscher 1998). 
Die Bundesregierung folgert daraus: „Die Entwicklung von Wohnen und Wohnumfeld 
ist als Teil einer generationen-, familien- und geschlechterbezogenen sozialen 
Strukturpolitik zu sehen" (BMFSFJ 1998, VIII).  
 
Diese Einsichten haben zu Aktivitäten städtischer Kinderbeauftragter, Kinderbüros und 
einer Reihe von Jugendämtern geführt, mit denen unter methodischen, strategischen und 
substantiellen Gesichtspunkten gezeigt worden ist, wie die räumliche Lebensumgebung 
von Kindern unter ihrer Einbeziehung positiv beeinflusst werden kann (Bartscher 1998). 
 
Allerdings haben diese Ansätze innerhalb der Jugendhilfe nach wie vor eine 
randständige Position und blieben auf wenige inhaltliche Bereiche beschränkt. 
Erfolgreich wurden von Kindern und Jugendlichen unter anderem die Gestaltung von 
Jugendtreffs und Jugendangeboten sowie die Umgestaltung von für Kinder und 
Jugendliche reservierten Freiflächen beeinflusst (DJI 1999, S. 73). Während der Bereich 
der Spielraum-entwicklung mittlerweile sehr intensiv bearbeitet wird, fehlt eine 
Auseinandersetzung und frühzeitige Einmischung der Jugendhilfe in die 
Flächennutzungs- und Bauleitplanung, die Verkehrsplanung, die Straßenausbauplanung 
und die Freiflächenentwicklung.  
 
Perspektivisch gilt es zum einen, stadtraumbezogenes Denken und Handeln in alle 
Arbeitsbereiche der Jugendhilfe zu integrieren, wobei sich unter anderem folgende 
Umsetzungsperspektiven ergeben: 
 

• Verknüpfung der Wohnumfeld- und Lebensraumgestaltung mit der Sozial- und 
Jugendhilfeplanung  

• verstärkte Einmischung sozialer und pädagogischer Institutionen in Stadtpla-
nungsprozesse: Die konkreten Erfahrungen zeigen, dass Projekte zu den unter-
schiedlichen raumbezogenen Planungen und Gestaltungsprozessen interessante 
und lebendige Arbeitsinhalte beitragen können. Gleichzeitig ist eine stärkere 
Gemeinwesenorientierung eine der weitgehend uneingelösten Ansprüche rele-
vanter Konzepte in Tageseinrichtungen, Jugendarbeit und Schule (zum Beispiel 
Situationsansatz in Kindertageseinrichtungen, Projektarbeit oder das Programm 
zur Gestaltung und Öffnung des Schullebens – GÖS)  

• Des Weiteren geht es darum, dass sich Jugendhilfe und Jugendpolitik gemein-
sam mit anderen Ressorts der Gesamtentwicklung von Wohn- und Lebensräu-
men annehmen.  

 
Eine aktuelle sozialpolitische Strategie ist die Bund-Länder-Initiative „Soziale Stadt" 
(Hey 2000), die auf die Verbesserung der Situation von Stadtteilen mit besonderem 
Entwicklungsbedarf zielt. Hintergrund ist die Erkenntnis, dass sich soziale Problemlagen 
sozialräumlich verdichten und dass in diesen Quartieren eine Unterversorgung des 
baulichen Bestands, des Wohnumfelds, der Infrastruktur sowie des Ausbildungs- und 
Arbeitsplatzangebotes besteht. Das Programm soll als Leitprogramm für eine integrierte 
Förderung verschiedener Ressorts wie Arbeitsmarkt-, Sozial-, Frauen-, Jugendpolitik 
dienen. Das Bundesprogramm „Entwicklung und Chancen für junge Menschen in 
sozialen Brennpunkten" eröffnet der Kinder- und Jugendpolitik die Chance, dass die 
Lebenssituation junger Menschen Eingang findet in die Diskussionen um die Soziale 
Stadt. Auch hier sind die Akteurinnen vor Ort gefordert, sich gezielt mit den 
Lebenslagen von Mädchen und Jungen in den jeweiligen Lebensräumen auseinander zu 
setzen (Hey 2000).  
 
 
Beispiel 9: Kinder gestalten ihre Stadt 
 
In Leipzig gibt es dezentrale Anlaufstellen des Kinderbüros. Sie sind im Rahmen der 
Stadterneuerung tätig und beteiligen Kinder in diesem Sanierungsprozess. Mit 
vielfältigen Methoden werden Kinder – wie alle anderen Altersgruppen auch – in 
Planung und Neugestaltung ihres Stadtteils einbezogen. Die Projekte sind anschaulich 
dokumentiert (Stadt Leipzig 1998). 
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6.4.3 Spielraumentwicklung 
 
Die Spielraumentwicklung im engeren Sinne ist eines der bekanntesten Handlungsfelder 
für Kinderbüros und Kinderbeauftragte. Dafür gibt es zwei wichtige Gründe: 
Spielraumentwicklung ist eines der offensichtlichsten Handlungsfelder für Kinder mit 
großem Verbesserungsbedarf in fast jeder Kommune, die Einmischung von Kindern und 
anderen Betroffenen wird hier am ehesten akzeptiert. Wenn Spielraumplanung und 
Spielplatzbau nicht das einzige Handlungsfeld einer Kinderinteressensvertretung 
darstellt – was kritisch zu sehen wäre – bieten sich hier gerade für neue Einrichtungen 
Entwicklungschancen, auf denen man später in anderen Handlungsfeldern aufbauen 
kann. Wichtige Ansatzpunkte sind: 

• Spielraumbedarfs- und Entwicklungsplanung 
• Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei Planung und Bau von Spielplät-

zen 
• kinderfreundliche Pflege, Unterhaltung und Erneuerung 
• Betreuung, Patenschaften. 

 
 
Beispiel 10: Die Spielraumprojekte des Dortmunder Büros für Kinderinteressen 
 
Im Arbeitsbericht 1995 – 1997 des Dortmunder Büros für Kinderinteressen werden 
vielfältige Aktivitäten zur Spielraumgestaltung vorgestellt. „Kinder und Jugendliche am 
städtischen Planen und Handeln zu beteiligen, dafür engagiert sich das Büro für 
Kinderinteressen in Dortmund (...). Am effektivsten zeigen sich die Erfolge dieser Arbeit 
in der Spielraumplanung, die mit der aktiven Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
einen hohen Qualitätsstandard erreicht hat (...) – die ersten Spielplätze, die mit Kindern 
und Jugendlichen zusammen geplant und gebaut worden sind, können zur größten 
Zufriedenheit aller Beteiligten bestaunt und vor allem ‚bespielt' werden!" (Jugendamt 
der Stadt Dortmund / Büro für Kinderinteressen 1998). 
 
 
6.4.4 Kinder und Verkehr 
 
Die Interessen von Kindern im Verkehr nehmen in der Stadtplanung ebenso wie die 
Spielraumentwicklung eine Sonderstellung ein. Kinder sind sowohl durch ihre 
Gefährdung als auch durch ihre Nutzerwünsche betroffen. Die Dringlichkeit der 
Behandlung dieser Thematik hängt stark vom aktuellen Handlungsbedarf in der 
Kommune ab.  
 
Vergleichsstatistiken auf Landesebene, bei der kommunale Unfallzahlen mit Kindern als 
Opfer hochgerechnet werden auf 100.000 Kinder der entsprechenden Altersgruppe und 
dann miteinander verglichen werden, dokumentieren die relative Gefährdung in der 
jeweiligen Kommune. Ansatzpunkte für die Arbeit an diesem Thema sind: 
 

• Verkehrsunfalluntersuchungen, das heißt die räumliche und statistische Aus-
wertung von Verkehrsunfällen mit Kinderbeteiligung, aus denen sich jeweils 
Handlungskonzepte zur Vermeidung von Kinderunfällen ableiten lassen 

• Berücksichtigung von Kinderinteressen bei der Straßenausbauplanung (Fuß- 
und Radwegbreite, Gestaltung von Querungen, Spielpunkte) 

• Berücksichtigung von Kinderinteressen in der Verkehrsgestaltung (Ampelschal-
tungen, Verkehrswegeführung, Ausschilderung) 

• Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Straßenplanung und Straßenges-
taltung 

• Aktionen zur Verkehrsberuhigung 
 
 
6.4.5 Kinderschutz – Gewalt gegen Kinder 
 
Der Kinder- und Jugendschutz ist eine gesetzlich fixierte Aufgabe, die durch die 
zuständigen Stellen im Jugendamt wahrgenommen werden sollte. Ansatzpunkte für 
Kinderbüros und Kinderbeauftragte bieten sich dann, wenn es um die planerische 
Analyse des vorhandenen Hilfenetzes und die Erarbeitung von Ergänzungen, um die 
Bearbeitung aktueller öffentlicher Fragen oder den Aufbau von besonderen Netzwerken 
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gegen Gewalt geht. Eine besondere Rolle kommt hier der Frage zu, inwieweit das 
örtliche Hilfenetz aus Sicht von Kindern und Jugendlichen ausreichend, erreichbar und 
funktionstüchtig ist. Kinderbüros setzen hier besondere Akzente bei der Einrichtung von 
Notruftelefonen und dem Angebot spezieller Sprechstunden. 
 
 
6.5 Aktionen und Kampagnen von Kinderbüros und Kinderbeauftragten 
 
Über die bisher beschriebenen Themen und Handlungsfelder gibt es eine Reihe von 
Aktionen und Kampagnen zu den verschiedensten Themen zur Kinderfreundlichkeit in 
der Kommune, angefangen von Malwettbewerben, Ideenwettbewerben bis hin zu 
thematischen Kampagnen. Teilweise werden diese Aktivitäten auf Landesebene 
koordiniert und mit Hilfsmaterialien unterstützt. Solche Aktionen können sein: 
 

• „Aktion Prädikat: Kinderfreundlich": Hier werden in der Kommune nach öf-
fentlichem Aufruf alle möglichen Institutionen (Geschäfte, Verbände, Ämter, 
Privatpersonen), die sich in besonderer Weise für Kinder einsetzen, mit einem 
„Prädikat: Kinderfreundlich" ausgezeichnet und können dies öffentlich doku-
mentieren, z.B. durch entsprechende Zertifikate. 

• „Kinder sehen es anders" ist eine Kampagne des Landes Nordrhein-Westfalen, 
bei der es um die Verkehrssicherheit für Kinder geht. 

• Der „Stöbertag" ist eine aus Belgien aufgegriffene Idee, bei der Kinder in West-
falen an einem Tag in ihrer Kommune in der Erwachsenenwelt „stöbern" dürfen 
und an der Berufswelt in Firmen, Geschäften und öffentlichen Institutionen 
teilnehmen. 

• Die „Karawane für Kinderfreundlichkeit" wird vom Deutschen Kinderhilfswerk 
organisiert und führt jährlich durch viele deutsche Kommunen, die sich daran 
beteiligen. 

• Informationen über derartige Aktionen und Kampagnen sind auf Landesebene 
bei den entsprechenden Koordinierungsstellen, Ministerien oder auf Bundes-
ebene bei den entsprechenden Einrichtungen und Verbänden zu erhalten (siehe 
Kapitel 9.). 

 
 
 
7. Erfolgreiche Umsetzung von Kinderinteressen 
 
Eine erfolgreiche Kinderinteressensvertretung hängt nicht nur von der richtigen 
Organisationsform, den geeigneten Methoden und den richtigen Themen ab, sondern 
auch vom strategischen Geschick der Verantwortlichen. Denn das gesellschaftliche 
kommunale Handlungsfeld ist ein Forum unterschiedlichster Strömungen, ein Kampf um 
Mittel und Ressourcen und nicht zuletzt um Prestige, in dem Kinderinteressen allzu 
leicht unterzugehen drohen. In diesem Kapitel geht es um Überlegungen, mit welchen 
Strategien und Haltungen Mitarbeiter am ehesten etwas für Kinder erreichen können.  
 
7.1 Handlungsebenen der Interessensvertretung von Kindern – Strategische 

Ansatzpunkte und Vernetzungschancen 
 
Die vorangegangenen Überlegungen haben gezeigt, dass isolierte und vereinzelte 
Ansätze der Vertretung von Kinderinteressen meist nur geringe Durchsetzungschancen 
eröffnen. Auch die Einrichtung von Kinderbüros und die Einstellung von 
Kinderbeauftragten stellen Lösungen mit begrenzter Wirkungskraft dar. Immer wieder 
wurde deutlich, dass unterstützende Rahmenbedingungen sinnvoll und notwendig sind. 
Um ein möglichst wirksames Arbeiten zu erreichen, ist es sinnvoll, jeweils unter-
schiedliche Handlungsebenen und Bündnischancen zu berücksichtigen. Abbildung 3 
zeigt verschiedene Handlungsansätze und Organisationsebenen, in denen die Kinder-
interessensvertretung durch Kinderbeauftragte und Kinderbüros ein Kernstück bildet. 
Jeder dieser Bausteine hat besondere Wirkungschancen. Die konkrete Nutzung der 
unterschiedlichen Handlungsansätze hängt von den Voraussetzungen in der Kommune 
ab und zeigt sich in ganz unterschiedlichen konkreten Formen. 
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 Abbildung 3: Übersicht über die Handlungsebenen der Kinderinteressenvertretung 

7.1.1 Querschnittsstelle für Kinderinteressen in der Verwaltung 
 
Querschnittsstellen als Kinderbüros oder Kinderbeauftragtenstellen stehen im Zentrum 
dieses Handlungsmodells. Grundlegende Anforderungen an die Einrichtung einer Quer-
schnittsstelle sind: 
 

• Eine feste Anbindung an die Jugendhilfe sollte durch die Einbindung in die Ar-
beitsstrukturen der Jugendhilfe und in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss 
gewährleistet sein.  

• Eine verwaltungsinterne Rechtsstellung durch Dienstanweisung erlaubt die 
Querschnittstätigkeit und erfordert frühzeitige Einbindung in Kinder betreffen-
de Planungen durch alle Ämter. 

• Die hierarchische Stellung in der Verwaltung sollte dem Querschnittsauftrag 

angemessen sein und das selbständige Agieren auf den Leitungsebenen ermög-
lichen. Sehr ungünstig ist eine Sachbearbeiterposition in einem Sachgebiet. 

• Zur ausreichenden Ausstattung gehören eine finanzielle Ausstattung, die Mög-
lichkeit personelle und sachliche Ressourcen für Projekte zu nutzen und die 
Freistellung von Sachbearbeitungsaufgaben. 

 
 
7.1.2 Politische Gremien 
 
Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss ist gemäß dem KJHG das wichtigste 
Interessensvertretungsgremium für Kinder. Seine Befugnisse und sein Auftrag beziehen 
sich auf alle Lebensbereiche: „Grundsätzlich kann und hat sich der Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe zu befassen.  
Der Begriff ist bewusst weit gewählt: Die Aufgaben des Jugendhilfeausschusses 
umfassen ressortübergreifend z. B. auch Fragen der Arbeitsmarkt-, Umwelt-, Struktur-, 
Wohn-ungs- und Planungspolitik – jeweils in Bezug zu Kindern und Jugendlichen" 
(Münder 1991, S. 345). In der Praxis zeigt sich, dass dieser Ausschuss mit einer 
detaillierten Auseinandersetzung in Sachfragen überfordert ist; so haben viele 
Gemeinden Unterausschüsse für Kinderfragen gebildet. Den Unteraus-
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schussvorsitzenden kommt damit dien besondere Rolle eines „Anwaltes" für 
Kinderbelange zu. 
 
 
7.1.3 Benennung von Kinderanwältinnen und ehrenamtlichen Kinderbeauftrag-

ten 
 
Hinter den Bezeichnungen „Kinderanwältin" und „Kinderbeauftragter" stehen, wie 
ausführlich beschrieben, unterschiedliche Konzeptionen einer Kinderinteressens-
vertretung. Hier sind nicht die hauptamtlich in die Verwaltung eingestellten 
Kinderbeauftragten gemeint, sondern bei freien Trägern angestellte Kinderanwältinnen, 
ehrenamtlich gewählte Kinderbeauftragte politischer Gremien und ernannte 
Kinderbeauftragte in Verbänden oder Parteien. Im Unterschied zu Kinderbeauftragten in 
der Verwaltung stehen diese nicht in einem dienstrechtlichen Loyalitätsverhältnis zu 
Verwaltung und Politik. Sie haben eine andere Funktion: „Der Beauftragte fungiert als 
Anwalt, der der Verwaltung klagend gegenübertritt. Dies impliziert einen 
Konfrontationskurs. (...) Eine derartige Strategie setzt eine verwaltungsexterne und -
unabhängige Stellung voraus" (Hopp 1993, S. 99). 
 
 
7.1.4 Rechtliche Festsetzungen durch Ratsbeschlüsse 
 
Rechtliche Festsetzungen werden im kommunalen Bereich durch Ratsbeschlüsse 
getroffen. Ratsbeschlüsse können von politischen Gremien, von der Verwaltung oder 
von einzelnen Bürgern, zum Beispiel über den Kinder- und Jugendhilfeausschuss auch 
durch Kinder, beantragt werden. Normalerweise wird vor einem Beschluss eine 
Stellungnahme von der Verwaltung vorgelegt, der Rat ist aber nicht an diese 
Stellungnahme gebunden. Zur Durchsetzung eines Antrags an den Rat gehören neben 
einer guten Begründung strategisches Geschick, Kenntnisse der politischen 
Konstellationen, Beziehungen zu den Hauptakteuren und eine gute Öffentlichkeitsarbeit. 
 
 
Beispiel 11: Der Essener Strategieplan zur Förderung der Kinder- und Familienfreund-
lichkeit 
 
Der Rat der Stadt Essen hat 1999 einen Strategieplan zur Umsetzung des 
gesamtstädtischen Ziels „Förderung der Kinder- und Familienfreundlichkeit" 
beschlossen. Er stellt eine Weiterentwicklung der seit Beginn der neunziger Jahre 
beschlossenen und praktizierten Kinderfreundlichkeitsprüfung „Verfahren 
Kinderfreundliche Stadt" (siehe auch Abschnitt 6.2 und 6.3) dar und ist in die 
gesamtstädtische Strategie zur Verwaltungsmodernisierung integriert. Mit dem 
Ratsbeschluss werden die rechtlichen Grundlagen zur Umsetzung des Ziels „Förderung 
der Kinder- und Familienfreundlichkeit" geschaffen (Essen 1999). 
 
 
 
7.1.5 Rechtliche Festsetzungen durch Dienstanweisungen 
 
Dienstanweisungen und Verfügungen regeln verwaltungsinterne Verfahrensweisen und 
werden vom Verwaltungsleiter erlassen. „Von besonderer Relevanz für die 
Glaubwürdigkeit und die Durchsetzungsfähigkeit von Interessensvertretungen für Kinder 
sind formale Regelungen der Verwaltungsspitze (z. B. eine Dienstanweisung an die 
Stadtverwaltung), die den Status der Interessensvertretungen für Kinder, die inhaltlichen 
Zuständigkeiten sowie die Verpflichtungen zur Kooperation regeln" (Arnold / 
Wüstendörfer 1993, S. 14). Der Oberstadtdirektor der Stadt Essen hat beispielsweise 
durch eine Dienstweisung ein Verfahren „Kinderfreundliche Stadt" eingeführt, das für 
alle Verwaltungsmitarbeiterinnen bindend ist (Schroer 1992, S. 98). Dieses Verfahren 
legt fest, dass das kommunale Kinderbüro in alle Fragen einbezogen wird, in denen 
Kinderinteressen berührt sind. Durch kontinuierliche Kommunikation und Erfahrungs-
austausch sollen die zuständigen Sachbearbeiter in die Lage versetzt werden, 
Kinderinteressen selbständig zu berücksichtigen. Vorlagen von besonderer Bedeutung 
sollen dem Kinderbüro zur Kenntnis gegeben werden, so dass von dort aus 
kinderrelevante Aspekte eingebracht werden können. Derart grundlegende 
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Verfahrensweisen sollten gleichzeitig durch den Stadt- oder Gemeinderat und die 
Verwaltungsleitung beschlossen werden. 
 
 
7.1.6 Zuständigkeitsübergreifende Arbeitgruppen und Projektgruppen – Arbeits-

gruppe „Kinderfreundliche Stadt"  
 
Zuständigkeitsübergreifende Arbeitgruppen und Projektgruppen beziehen sich zunächst 
auf verwaltungsinternes Handeln. Sie setzen sich sachgebiets-, ämter- und 
dezernatsübergreifend zusammen. Die Beteiligten bringen aus ihrer Fachsicht Wissen 
und Kompetenzen ein und arbeiten mit einer bestimmten Aufgabenstellung zusammen: 
 
Arbeitsgruppen arbeiten dauerhaft zu einem festen Thema zusammen. Ein Beispiel ist 
die gesetzlich vorgeschriebene Unfallkommission, in der Polizei, Straßenverkehrsamt, 
Tiefbauamt, Planungsamt, teilweise unter Beteiligung von Kinderbüros jährlich 
Unfallanalysen auswerten und Maßnahmenkonzepte abstimmen. In einer Arbeitsgruppe 
„kinderfreundliche Stadt" können alle Fragen besprochen werden, die sich aus 
Partizipationsformen und der Vertretung von Kinderinteressen ergeben. Solche 
Querschnittsarbeitsgruppen zum Thema Kinderfreundlichkeit gab es nach Arnold / 
Wüstendörfer (1994) in 40 % der Kommunen in der Bundesrepublik. In der Stadt Hamm 
arbeiten in der „Arbeitsgruppe Spielraum" Grünflächenamt, Jugendamt, Tiefbauamt und 
Kinderbüro zusammen, um Fragen der Spielraumentwicklung gemeinsam zu lösen. 
Wichtig ist, die Rahmenbedingungen der Arbeitsgruppen transparent zu machen und die 
Handlungskompetenzen zu klären. „So bestimmen beispielsweise einschlägige 
Richtlinien, dass die – auf Dauer angelegte – Einrichtung von Arbeitsgruppen durch 
Änderung des Geschäftsverteilungsplans zu erfolgen hat" (Vollmuth 1994, S. 149). 
Dementsprechend sollten für Arbeitsgruppen formal fixierte Rahmenbedingungen 
erarbeitet und durch die Leitungsebene festgelegt werden.  
 
Projektgruppen arbeiten zeitlich und sachlich begrenzt an einem bestimmten Projekt. So 
gibt es Projektgruppen zu Planungsvorhaben, zu konkreten Bauprojekten wie zur 
Wohnumfeldgestaltung oder zur Umgestaltung eines Spielplatzes oder Projektgruppen 
zu Großveranstaltungen. Die „Arbeit in Projektgruppen ist für viele zunächst ein 
ungewohnter Prozess; geglückte Ergebnisse sind allerdings äußerst befriedigend. 
Projektgruppen werden daher oft zu 'Oasen der Motivation' in sonst öden Hierarchien" 
(Heintel / Krainz 1990, S. 91). Die Dynamik, die sich in einer Projektgruppe 
möglicherweise entwickelt, kann zu einer Qualität der Arbeit führen, die in 
Einzelarbeiten nicht zu erreichen ist. Dagegen besteht immer wieder Gefahr, dass 
Widerstände gegen Veränderungen die Arbeit der Projektgruppe behindern oder sogar 
zerstören. So kommt denjenigen, die in Arbeits- und Projektgruppen Kinderinteressen 
besser vertreten und damit die Partizipationschancen von Kindern erhöhen wollen, die 
Aufgabe zu, diese Gruppen in Kenntnis der typischen Organisationseffekte zu leiten oder 
in ihnen zielgerichtet mitzuarbeiten. Die Optimierung von Gruppenarbeit ist ein 
anerkanntes Thema der Mitarbeiterqualifizierung und wird mittlerweile auch in 
Behörden als Aufgabe angesehen (Kratz 1987; Heintel 1990). So können diejenigen, die 
diese Querschnittsaufgaben ausführen – neben ihrem eigentlichen Auftrag der 
Kinderinteressensvertretung – auch zur Verwaltungserneuerung beitragen.  
 
Viele Kommunen schaffen als zentrale Arbeitsebene eine „Arbeitsgruppe 
Kinderfreundliche Stadt". 
 
 
7.1.7 Umsetzung von Kinderinteressen in allen Ämtern 
 
Bei der Einrichtung von Kinderbüros und der Einstellung von Kinderbeauftragten wurde 
schnell klar, dass es nicht möglich ist, von einer Stelle aus alle kinderrelevanten 
Planungen und Entscheidungen zu prüfen. Kinderfreundlichkeit ist eine Aufgabe, die 
sich neben den gesetzlichen Vorschriften und dienstrechtlichen Regelungen auch als 
Frage der Fachlichkeit jedes Mitarbeiters ausdrückt und von ihm erfüllt werden muss. 
Das notwendige Fachwissen ist in den meisten Disziplinen jedoch nicht vorhanden. Die 
Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Familien, deren Berücksichtigung in 
Planung und die Anwendung von Partizipationsmethoden kommen in den 
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entsprechenden Ausbildungsgängen zu kurz. Insofern besteht Aus- und 
Fortbildungsbedarf. Das ist eine der Leistungen, die spezielle 
Kinderinteressensvertretungen in Verwaltungen durch Seminare, in Kooperationen und 
in Projekten zu erbringen haben. Eine entsprechende Dienstanweisung (siehe Abschnitte 
5.4 und 7.2.4) ist dafür eine wichtige Voraussetzung, da sie die Ämter gezielt mit der 
Umsetzung von Kinderfreundlichkeit beauftragt. 
 
 
7.1.8 Anbindung an die Jugendhilfeplanung 
 
Zwischen Kinderinteressensvertretung und Jugendhilfeplanung gibt es einige 
Berührungspunkte. Sie stehen sich nicht unvermittelt als Betroffenen- und 
Institutionsperspektive gegenüber, vielmehr ist die Jugendhilfeplanung beauftragt, die 
Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Eltern und deren Interessen in der 
Jugendhilfeplanung zu berücksichtigen. Umgekehrt kommt die Kinderinteressens-
vertretung nicht ohne die Begründung politischer Forderungen durch planerische Belege 
aus. So kann die Jugendhilfeplanung – eingebunden in ein Netzwerk für Kinderinter-
essen – von diesem sowohl profitieren als auch zu seiner Wirksamkeit beitragen. 
 
 
7.1.9 Pädagogische Einrichtungen als Basis für Partizipation und Lobby für Kin-

der 
 
„Pädagogik kann sich nicht mehr in den Elfenbeinturm der Beziehungsarbeit 
zurückziehen. Die Prozesse, die das Leben in der Stadt massiv angehen, lassen die 
traditionelle Trennung in Pädagogik einerseits und Planung andererseits sinnlos 
erscheinen. Pädagogen sind aufgefordert, sich mit Planungsprozessen aktiv auseinander 
zu setzen und sich zu engagieren für eine menschliche Stadt" (Harms 1989, in: Apel / 
Pach 1997, S. 23). Bei der Partizipation von Kindern in Kindertagesstätten und in der 
Schule werden die Grundlagen politischer Kompetenzen vermittelt. Wenn diese 
Einrichtungen gemeinwesenorientiert arbeiten, haben sie schon einen Platz im Netzwerk 
Kinderinteressen. Bei politischen Beteiligungsaktionen bietet sich die Zusammenarbeit 
mit Kindergärten, Horten und Schulen an. Sie können beratend und unterstützend an 
kommunalen Planungen mitarbeiten, aber auch Beteiligungsprozesse initiieren. 
 
Die Auseinandersetzung mit der Lebensumwelt von Kindern und die Vertretung ihrer 
Interessen ist keine „zusätzliche" Aufgabe zu den vorrangigen Aufgaben Betreuung und 
Unterricht; sie ist in demokratisch orientierten Konzeptionen wichtiger Bestandteil 
pädagogischen Handelns. In einem Netzwerk für Kinderinteressen bekommen 
pädagogisch konzipierte Aktionen bessere Durchsetzungschancen und eine Anbindung 
an politische Prozesse. Die pädagogischen Profis sind gefordert, sich als Lobbyisten für 
Kinderinteressen um die Durchsetzung dieser Interessen zu kümmern, die die von ihnen 
betreuten Kinder artikulieren. Der situationsorientierte Ansatz stellt diesen Aspekt 
pädagogischen Handelns in das Zentrum und bietet den konzeptionellen Rahmen für 
eine so ausgerichtete Arbeit (s. auch Kap. 6.4).  
 
 
7.1.10 Kinderbeteiligungsprojekte 
 
Partizipationsprojekte haben im Verbund mit allen hier beschriebenen Instrumenten und 
Strategien ihren Platz. Angebunden an die politischen Gremien und die laufende Arbeit 
der Verwaltung, mit gesicherten Rahmenbedingungen, mit reellen Umsetzungschancen, 
methodisch und fachtechnisch fundiert, können sie Kindern wirksam politische Hand-
lungsspielräume eröffnen (u.a. Bartscher 1998). 
 
7.1.11 Öffentlichkeitsarbeit 
 
Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiges Gestaltungselement innerhalb der 
gesellschaftlichen Steuerungsmechanismen, das für die Vertretung von Kinderinteressen 
möglichst gut genutzt werden sollte. Die Kooperation mit den Medien hat mehrere 
Funktionen: 
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• öffentliche Darstellung von Kinderinteressen, die Kinder in unterschiedlichen 
Partizipationsformen äußern, Erzeugen von Druck zur Durchsetzung dieser In-
teressen 

• Erzeugen eines kinderfreundlichen gesellschaftlichen Klimas, schaffen von 
Bewusstsein, dass eine kinderfreundliche Gesellschaft auch für alle anderen 
Bevölkerungsgruppen bedeutsam ist 

• Skandalisierung von Missständen und Problemlagen von Kindern 
• Darstellung der eigenen Aktivitäten als Nachweis gegenüber der Öffentlichkeit 

 
Die Medien haben im Rahmen ihrer öffentlichen Kontrollaufgabe von Politik und 
Verwaltung darüber hinaus die Möglichkeit, Missstände aufzudecken, die durch die 
Partizipation von Kindern offensichtlich werden und öffentlich zu machen.  
 
Diese Aufgaben und Funktionen von Öffentlichkeitsarbeit zeigen, wie sehr ein Netzwerk 
für Kinderinteressen notwendig ist, das korrigierend und unterstützend 
zusammenarbeitet: Aus Verwaltungsperspektive ist die Darstellung von eigenen 
Aktivitäten unproblematisch. Jede Verwaltungsleiterin ist erfreut, wenn die Partizipation 
von Kindern in ihrem Verantwortungsbereich gelingt und gute Ergebnisse erzielt. Das 
gleiche gilt für alle anderen Beteiligten an der Kinderinteressensvertretung. Problema-
tisch wird es, wenn Kinder plötzlich Forderungen und Wünsche aufstellen, die 
Verwaltungsplanungen entgegenlaufen, oder wenn Kinder Entscheidungen des 
Stadtrates oder der Verwaltung kritisieren, weil zum Beispiel Bäder geschlossen oder 
Brachflächen bebaut werden, die als Spielflächen genutzt wurden.  
 
Aber auch die Medien in der Zusammenarbeit manchmal nicht unproblematisch: 
Generell kommen Themen gut an, die mit Kindern zu tun haben. Auch ist immer gut, 
was neu, außergewöhnlich, besser oder schlechter als in anderen Städten ist. 
Spektakuläre Ereignisse bekommen überproportional Aufmerksamkeit, während 
kontinuierliche, unspektakuläre Arbeit in den Medien nur schwer darzustellen ist. Durch 
eine geschickte Präsentation kann dieser Selektionsfilter zumindest teilweise außer Kraft 
gesetzt werden. 
 
Interessensverbände haben gegenüber den Medien eine unabhängigere Stellung als zum 
Beispiel ein Jugendamtsmitarbeiter. Sie können die Skandalisierung von Missständen 
übernehmen, denn sie können unabhängig von einer Behördenleitung agieren und sich 
auch gegen kommunale Maßnahmen wenden; gleichzeitig stellen sie sich damit in der 
Öffentlichkeit als Anwältinnen von Kindern dar. 
 
Erst ein Netzwerk für Kinderinteressen schafft optimale Möglichkeiten für eine 
Öffentlichkeitsarbeit im Sinne von Kindern, die alle notwendigen Aspekte thematisiert 
und Kinderinteressen damit möglichst optimal zur Durchsetzung verhilft. Ein solches 
Netzwerk setzt voraus, dass die internen Konkurrenzbedingungen bewusst gemacht und 
geklärt werden, damit nicht ein Wettlauf um die „beste Interessensvertretung" entsteht. 
 
 
 
7.1.12 Interessensverbände 
 
Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss und seine Unterausschüsse sind allein nicht in der 
Lage, Kinderinteressen wirkungsvoll umzusetzen, die Willensbildung im etablierten 
politischen System erfolgt nicht nur über die formalen politischen Gremien. Im 
Gegenteil, es gilt sogar als erwünscht, durch organisierte Interessensvertretung direkt auf 
die politischen und verwaltungsinternen Entscheidungen Einfluss zu nehmen. 
Lobbyisten, Pressure-Groups, Bürgerinitiativen und Verbandsvertreterinnen ringen um 
den Einfluss auf politische Entscheidungen und sind mittlerweile „gegenüber Regierung 
und Verwaltung als autonome Autorität in die Verfassungswirklichkeit eingetreten" 
(Jäckering 1994, S. 50 f). 
 
Für den Bereich der Jugendhilfe ist das Einbeziehen von nichtstaatlichen 
Interessensverbänden im Kinder- und Jugendhilfegesetz geregelt: Wohlfahrtsverbände, 
Jugendverbände und andere Träger von Jugendhilfemaßnahmen wahren ihre 
Interessenssphären in festen Arbeitsgemeinschaften nach § 78 KJHG. Dabei nehmen sie 
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neben den Interessen von Kindern und Jugendlichen eigene Trägerinteressen wahr 
(Absicherung von Maßnahmen, Zuschüssen und Einfluss).  
 
Andere Verbände, Vereinigungen und Interessensgruppen vertreten ebenfalls 
Kinderinteressen – manchmal eindeutiger und unabhängiger. Dazu gehören 
Ortsverbände des deutschen Kinderschutzbundes, Elterninitiativen, Elternräte von 
Einrichtungen, Fördervereine von Schulen, Umweltverbände, Verkehrsclubs oder 
Verbraucherorganisationen. Ihnen kommt bei der Durchsetzung der Interessen von 
Kindern eine wichtige Aufgabe zu. Sie haben den Vorteil, sich unabhängig von 
verwaltungsinternen Dienstregelungen und politischen Loyalitäten öffentlich äußern und 
Probleme benennen zu können. Durch Vernetzung und Kooperation dieser 
Gruppierungen und Verbände kann die politische Durchsetzungsfähigkeit in vielen 
Fällen gestärkt werden. 
 
 
7.2 Über den Umgang mit Behörden, freien Trägern und Politik 
 
Bei der Umsetzung von Kinderinteressen geht es nicht zuletzt darum, sich im 
Zusammenspiel zwischen Verwaltung, freien Trägern und Politik zu behaupten und 
erfolgreich zu handeln. Worauf sollte man dabei achten? Was kann man tun? Vorab: Es 
reicht nicht aus, für die richtigen Dinge zu sein oder das beste Wissen zu haben. 
Gefordert sind sowohl kommunikative Fähigkeiten (die Verständigung mit Menschen, 
die einen ganz anderen fachlichen Hintergrund haben) als auch strategische Fähigkeiten 
(also zielgerichtetes Handeln – auch gegen die Interessen anderer). 
 
 
7.2.1 Vorurteile und Verständnisbarrieren: Stolpersteine bei jeder Kooperation 
 
In der Zusammenarbeit mit jemandem, der zu einer anderen Institution gehört, eine 
andere Ausbildung hat oder dessen Institution möglicherweise mit der eigenen 
konkurriert, ist es ratsam, sich zu vergewissern, mit welcher Einstellung und Haltung 
man auf den Kooperationspartner zugeht. Wer die Interessen von Kindern wirksam 
vertreten will, muss  Mitarbeiterinnen anderer Ämter, Politiker aller Parteien und 
Vertreterinnen unterschiedlicher Institutionen überzeugen, die eignen kinderpolitischen 
Ideen und Inhalte zu übernehmen und zu realisieren, wozu ihn oder sie kein Gesetz und 
keine Vorschrift wirksam zwingt. Es gilt, ein Gespür dafür zu entwickeln, was die 
Mitarbeiter aus anderen Bereichen über die eigene Person und den eigenen 
Arbeitsbereich denken. Auch die Zusammenarbeit zwischen Ehrenamtlichen und 
Hauptamtlichen kann zu Problemen und Konflikten führen. 
 
Die folgenden Einstellungen beschreiben exemplarisch wechselseitige Vorurteile 
zwischen Mitarbeitern der Jugendhilfe und Mitarbeitern anderer Verwaltungsteile. Sie 
treffen nicht auf alle zu: Ausnahmen gibt es immer! Nach meiner Erfahrung benennen 
sie dennoch typische Grundhaltungen, die eine Kooperation oft schwierig oder gar 
unmöglich machen. 
 
 
Beispiel 12: Vorurteile in der beruflichen Zusammenarbeit 
 
Mitarbeiter der Jugendhilfe, vor allem Sozialarbeiter und -pädagogen, haben gegenüber 
anderen Verwaltungsbereichen oft folgende Einstellungen: 
 

• "Die haben keine Ahnung, wie heutzutage die Lebenswirklichkeit von Kindern 
und Jugendlichen aussieht." 

• "Die interessieren sich nicht für soziale Probleme; die haben ganz andere Inte-
ressen." 

• "Die betreiben Selbstverwirklichung in Straßen- und Hochbauten, Theatern und 
neuen Steuerungsmodellen." 

• "Die sind arrogant und werden besser bezahlt als wir." 
 
Mitarbeiter anderer Ämter wiederum lassen in Gesprächen häufig durchblicken, was sie 
von Sozialarbeitern und Sozialpädagogen halten: 
 

• "Das sind linke und soziale Spinner, die keine Ahnung von der gesellschaftli-
chen Realität haben." 
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• "Sozialarbeiter sind besserwisserisch und arrogant." 
• "Die sehen immer nur ihre eigene Klientel und akzeptieren keine anderen Inte-

ressen." 
• "Die arbeiten sowieso nicht, sondern trinken den ganzen Tag nur Kaffee." 
• "Die haben keine Ahnung von wirtschaftlichen und finanziellen Fragen und sä-

gen an dem Ast, auf dem sie selbst sitzen." 
 
Ähnliche Vorurteile lassen sich zwischen Lehrern und Sozialarbeiterinnen, Profis und 
Ehrenamtlichen, Verwaltung und Bürgerinnen feststellen. Solange solche stereotypen 
Haltungen und Meinungen vorherrschen, wird echte Kooperation kaum funktionieren. 
Zusammenarbeit fruchtet nur, wenn eine Haltung grundsätzlicher Akzeptanz existiert, in 
der jeder den anderen ernst nimmt und ihm oder ihr Professionalität im eigenen Ressort 
zugesteht. Vorurteile werden normalerweise nicht offen ausgesprochen, viele würden 
auch bestreiten, so zu denken. Gerade weil sie nur „unter der Hand" verbreitet werden, 
sind sie jedoch wirksam und verhindern eine offene Auseinandersetzung.  
 
Interessensvertretung von Kindern setzt voraus, andere überzeugen zu können – es sei 
denn, man will nur mit Druck und Kontrolle arbeiten, um eigene Forderungen 
durchzusetzen. Der wirksamste Weg ist der Weg der Überzeugung. Wenn ein 
Gesprächspartner von der Notwendigkeit überzeugt ist, Kinderinteressen zu 
berücksichtigen, wird er die Belange von Mädchen und Jungen in seinem Handeln auch 
tatsächlich einkalkulieren, soweit es in seiner Macht liegt und soweit er die notwendigen 
Fachkenntnisse hat. Und er wird dies möglicherweise dauerhaft fortsetzen und 
eigenständige Aktivitäten entwickeln.  
Dies schließt nicht aus, manchmal auch konfrontativ Konflikte anzusprechen und 
auszutragen, um Kinderbelange offensiv zu vertreten. 
 
 
7.2.2 Interessenskollisionen bei der Bürgerbeteiligung - Erfahrungen von Stadt-

planern 
 
Für eine gute Zusammenarbeit ist es wichtig, eine realistische Einschätzung der 
sachlichen Notwendigkeiten und Zwänge zu gewinnen, unter denen die 
Kooperationspartner arbeiten. Ich will diese These am Beispiel der Zusammenarbeit mit 
einem Straßenplaner verdeutlichen. Gerade wenn es um die Beteiligung von Kindern 
geht, sollte man wissen, unter welchem Druck die betroffenen Behördenmitarbeiter 
arbeiten. Die planenden und bauenden Ämter sind ständig mit der Organisation von 
Bürgerbeteiligung beschäftigt. Zu übergeordneten Planungsvorhaben, zu jedem 
Bebauungsplan und Straßenausbauplan werden Bürgerversammlungen, Planauslegungen 
und Anhörungen durchgeführt. Auch wenn die Mitarbeiter mit der Partizipation von 
Kindern keine Erfahrungen haben, so besitzen sie doch ein breites Erfahrungswissen 
über Regeln, Strategien und Techniken der Bürgerbeteiligung. In den genannten 
Bereichen ist die Beteiligung von Anwohnern und Interessensgruppen gesetzlich vor-
geschrieben, und dieser Anspruch wird durchweg – wenn auch mit unterschiedlicher 
Qualität – realisiert. 
 
Beispiel 13: Interessenskonflikte beim Bau einer Straße und die Not des Planers 
 
Typische Interessenkonstellationen und Kollisionen, mit der sich ein Straßenplaner im 
Rahmen einer Bürgerbeteiligung auseinander zu setzen hat: 
 
Anliegergruppe A (ältere Anwohner, deren Kinder aus dem Haus sind) fordert möglichst 
freie und zügige Durchfahrt; sie ist gegen verkehrsberuhigende Elemente und gegen eine 
zu geringe Fahrbahnbreite. Kinder sollten nicht auf der Straße spielen, wozu gibt es 
Hausgärten und Spielplätze? 
 
Anliegergruppe B (junge Familien) schlägt vor, möglichst viele Schwellen auf der Straße 
zu bauen; am besten wäre eine Straßensperre. Sie wollen, dass ihre Kinder sich 
ungefährdet auf der Straße aufhalten und spielen können. Gleichzeitig soll die Straße 
übersichtlich sein, damit Kinder und Autofahrer sich frühzeitig sehen können. 
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Anliegergruppe C (ökologisch orientierte junge Paare) will eine möglichst grüne Straße. 
Sie sollte so eng wie möglich mit vielen grünen Inseln gebaut werden. Auch viele 
Bäume sind wünschenswert. 
 
Anliegergruppe D (vor allem die alten Menschen, denen viel an einer gepflegten Straße 
liegt und deren Kräfte schwinden) will überhaupt keine Bäume auf der Straße, denn das 
Laub im Herbst macht keiner von denen weg, die Bäume fordern. 
 
Anliegergruppe E hat den Ausbau schon lange gefordert und beklagt sich, dass die 
Verwaltung alles mögliche mit ihren Steuergeldern tut, nur nicht ihre Straße ausbaut. 
 
Anliegergruppe F hält den Ausbau für überflüssig und zu teuer und ist nicht bereit, die 
Anliegerkosten zu tragen. Kann die Stadt nicht andere Dinge sinnvoller mit dem Geld 
tun? 
 
Die Feuerwehr wehrt sich gegen zu enge Straßen und gegen verkehrsberuhigende 
Maßnahmen; sie kommt im Notfall sowieso kaum noch durch die Stadt. Absperrungen 
sollten auf keinen Fall sein. 
 
Ein Vertreter des Automobilclubs fordert möglichst freie Straßen, keine Absperrungen 
und viele Parkplätze. 
 
Die Umweltverbände fordern Tempo-30-Zonen, viele Straßenbäume und vor allem gute 
Radwege mit einer Breite von mindestens 1,50 m.  
 
Die Polizei hat zu diesem Zeitpunkt kein besonderes Interesse, aber sie will beteiligt 
werden. 
 
Das Straßenverkehrsamt achtet darauf, dass die Straßenverkehrsordnung zur Geltung 
kommt. 
 
Die Gleichstellungsbeauftragte weist auf mögliche Angsträume hin und plädiert gegen 
Sichthindernisse und zu dichte Bepflanzung; sie fordert gleichzeitig eine 
kinderfreundliche Straße. 
 
Die Bezirkspolitiker (sie sollen letztlich über den Plan entscheiden) bringen je nach 
Fraktion unterschiedliche Interessen ein. Sie wollen vor allem, dass alle Interessen bei 
der Planung berücksichtigt werden, dass die Straße schön aussieht und möglichst billig 
wird. 
 
 
Und dann kommt die Kinderbeauftragte und will auch noch die Kinder mit einbeziehen. 
 
 
Wer Bürgerversammlungen der bauenden und planenden Ämter mitgemacht hat, weiß, 
dass Bürgerbeteiligung auf der einen Seite zumeist mit großer Ernsthaftigkeit betrieben 
wird, dass auf der anderen Seite große Frustration herrscht angesichts der 
Unmöglichkeit, in den meisten Fragen Einvernehmen zu erzielen. Irrationales oder 
borniertes Verhalten von Bürgern, Interessensorganisationen und Bürgervertretern bis 
hin zu verletzenden und beleidigenden Angriffen erzeugen bei vielen Planern eine 
skurrile Form von Humor, manchmal Zynismus. Problematisch ist, dass Planer in der 
Regel keine Ausbildung für das Management sozialer Konflikte haben und 
professionelle Formen der Verarbeitung von negativen und verletzenden Erfahrungen 
fehlen. Sie erleben in manchen Bürgerversammlungen derart aggressive und 
pauschalierende Konfrontationen, dass eine Weigerung zu jeder weiteren Form der 
Partizipation als natürliche Reaktion verständlich wäre.  
 
Viele Planer haben sich pragmatische Strategien erarbeitet, die zu passablen Ergebnissen 
führen. Es ist nicht einmal so, dass Planer die Vorschläge etwa eines Kinderbeauftragten 
für unsinnig halten, wenn man auf sie zugeht. Aber sie antizipieren sofort die Einwände 
gegen Spielmöglichkeiten auf der Straße, gegen konsequente Verkehrsberuhigung und 
gegen fantasievolle Ideen von Kindern, mit denen sie schon durch ihre Vorgesetzten, 
spätestens aber in der nächsten Bürgerversammlung konfrontiert sein werden. Aus 
diesem Grund ist nachvollziehbar, warum ein Kinderbeauftragter oder der Mitarbeiter 
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eines Kinderbüros nur ungern in Planungsprozesse eingebunden wird: Er 
„verkompliziert" die Sache. Und das lässt sich auch in vielen anderen Fällen beobachten. 
 
 
7.2.3 Handlungsmotive und sachgerechtes Arbeiten 
 
Kinderinteressensvertreterinnen gehen in dem Gefühl, für eine lohnende und wichtige 
Aufgabe zu arbeiten, davon aus, dass alle mit dem gleichen Ernst und der gleichen 
Motivation an die Arbeit gehen. Sie sprechen Sachbearbeiter in anderen Ämtern an, 
laden zu Arbeitsgruppen ein, schreiben gute Konzepte. Sie erwarten, dass alle ihre 
Initiativen gut finden und sie unterstützen, denn ihre Ideen erscheinen schlüssig. Es geht 
ja schließlich um Kinder. 
 
Erfahrungsgemäß ist Handeln in öffentlichen Verwaltungen jedoch nicht in erster Linie 
von der Sache und von rationalen Erwägungen geprägt. Gerade bei der 
institutionenübergreifenden Kooperation sind eine Reihe von Motiven handlungsleitend, 
die mit der Sache wenig oder nichts zu tun haben: 
 
Wer hat die Federführung? Bei jedem Projekt und bei jeder Verwaltungsmaßnahme gibt 
es eine „Federführung", die theoretisch in einer „Zuständigkeitsordnung" festgelegt ist. 
Die Klärung dieser Frage ist vielfach mit Reibereien und Auseinandersetzungen 
verbunden, die – je nach Attraktivität der Projektes – mal durch Machtkämpfe (jeder will 
zuständig sein), mal durch Abwehrverhalten (keiner will zuständig sein) bestimmt sind. 
Ein Projekt „gemeinsam", also in Teamarbeit, zu verantworten, ist kaum denkbar. Die 
Klärung dieser Frage und ein aktives Handeln für die beste Lösung sind wichtig, sofern 
Einflussmöglichkeiten bestehen: Es kann sinnvoll sein, die Federführung selbst 
anzustreben; es ist möglicherweise sinnvoller, dafür zu sorgen, dass sie einer fähigen 
Mitarbeiterin übertragen wird. 
 
Ressourcen sichern! Bei neuen Projekten stellt sich oft die Frage, wie sie finanziert 
werden sollen. Ohne Klärung dieser Frage kann über Projektideen ebenso lange wie 
ergebnislos diskutiert werden. Wenn durch Zuschüsse neue Haushaltsmittel erschlossen 
werden, so ist die entscheidende Frage, wer sie verwaltet, das heißt, wer „die 
Haushaltsstelle bewirtschaftet". Ähnlich diffizil ist die Frage, wo Personal angesiedelt 
wird, wenn neue Stellen geschaffen werden. Solange zum Beispiel in der Stadt Hamm 
die Spielplatzmittel durch das Grünflächenamt bewirtschaftet wurden, war eine 
Verlagerung der Mittel ins Jugendamt, das Bauherr der Spielplätze ist, nicht zu 
diskutieren. Für das Grünflächenamt waren diese Mittel die größten Beträge, die sie zu 
verwalten hatten. Eine sachgerechte Lösung wurde erst möglich, als die 
Planungsabteilung für Grünflächen ins Tiefbauamt verlagert wurde. Für die Tiefbauer 
waren neben den hohen Aufwendungen für den Straßenbau die Spielplatzmittel sehr viel 
weniger bedeutend, zudem verbunden mit viel Verwaltungsarbeit, also schlugen sie 
selbst vor, die Mittel ins Jugendamt zu übertragen. 
 
Selbstdarstellung und Rechtfertigung! Alle Verwaltungsbereiche stehen insbesondere 
unter der derzeitigen Haushaltssituation unter einem großen Rechtfertigungsdruck, der 
Politik und der Öffentlichkeit gegenüber. So schwelt bei jeder Planung der Konflikt im 
Hintergrund, wie ein bestimmtes Projekt öffentlich und politisch „ankommt". In der 
Kooperation verschiedener Dienststellen wird die Sache noch schwieriger. Dann kann 
die Frage, wer in der öffentlichen Berichterstattung an erster Stelle genannt wird, wer 
auf dem Pressefoto abgebildet wird, wer das Gespräch mit dem Zeitungsredakteur führt 
und wer das Radiointerview gibt, alle sachlichen Fragen in den Hintergrund drängen. 
Selbst wenn der einzelne Sachbearbeiter versucht, mit der Öffentlichkeitsarbeit „locker" 
umzugehen, so gibt es spätestens mit den Vorgesetzten Ärger, wenn im entsprechenden 
Zeitungsartikel das betreffende Amt nicht gut genug dargestellt ist. Pressevertreter haben 
oft keinerlei Interesse, differenzierte Organisationshintergründe eines Projektes zu 
beschreiben; sie suchen einen oder zwei Ansprechpartner, die sie namentlich zitieren 
wollen. Alles weitere spielt für sie keine Rolle, da sie berechtigterweise der Auffassung 
sind, dass die Zeitungsleser keine Organisationsschemata lesen wollen. So setzt 
Öffentlichkeitsarbeit bei institutionenübergreifenden Projekten eine gute Absprache und 
Vorbereitung und einen professionellen Umgang mit Medienvertretern voraus. 
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Sachbearbeiter- und Leitungsebene: Bestimmte Fragen werden auf den verschiedenen 
Hierarchieebenen sehr unterschiedlich behandelt. Generell sind auf Sachbearbeiterebene 
eher sachliche Diskussionen zu führen und sachgerechte Lösungen zu finden. Werden 
die Dinge auf Leitungsebene entschieden, kommen „übergeordnete Gesichtspunkte" ins 
Spiel. Wenn man als Kinderbeauftragter an den entsprechenden Leitungsgremien 
teilnehmen kann, besteht die Möglichkeit, selbst Einfluss auf Entscheidungen zu 
nehmen. Andernfalls werden die eigenen Interessen von den Vorgesetzten vertreten, die 
manchmal andere, konkurrierende oder konfligierende Interessen haben. Für ein 
Stadtteilprojekt im Norden Hamms wurde die Einbeziehung aller Sachbearbeiterinnen an 
der „Lenkungsgruppe", dem Entscheidungsgremium unter Beteiligung aller Dezernenten 
und dem Oberstadtdirektor, vereinbart. Wenn die Mitarbeiterinnen, die auf der 
Sachbearbeiterebene einen Konsens ausgehandelt haben, mitreden, können Vorgesetzte 
sinnvolle Vorschläge nicht mehr so einfach verhindern; sie geraten viel stärker in 
Begründungszwang, als wenn sie allein oder im internen Kreis der Vorgesetzten 
entscheiden. 
 
Orientierung an der Sache! Sachorientierung bedeutet, aufgaben- und lösungsorientiert 
zu denken und im Interesse „des Bürgers", insbesondere von Kindern, zu handeln. Bei 
ämterübergreifenden Kooperationen hat jeder der Beteiligten einen anderen Blickwinkel. 
Es ist notwendig, auch den Blickwinkel der anderen aufgrund ihrer institutionellen 
Eingebundenheit zu kennen und zu verstehen. Erst dann kann man in der 
Auseinandersetzung mit seiner eigenen Sicht überzeugen und im Ergebnis sinnvolle 
Kompromisse erarbeiten. Rolle des Kinderbeauftragten sollte es sein, die Interessen von 
Kindern in der Auseinandersetzung mit denen anderer Beteiligter – die oftmals auch im 
Sinne von Kindern zu handeln meinen – auszugleichen. Hieran sollten Kinder – soweit 
es geht – beteiligt sein, denn letztlich können nur sie selbst Kompromisse in eigener 
Sache eingehen und bejahen und damit ihre Autonomie wahren.  
 
Bei der Planung eines Spielplatzes gibt es beispielsweise neben der pädagogischen 
Konzeption auch die Sicht des Grünflächen-Planers mit bestimmten Erfahrungen und 
spezifischem Fachwissen; die Mitarbeiter der Pflege- und Unterhaltsabteilung müssen 
den Platz über Jahrzehnte pflegen und wollen ihre Gesichtspunkte schon bei der Planung 
berücksichtigt wissen. 
 
 
7.2.4 Formale und informelle Strukturen 
 
Verwaltung ist bürokratisch organisiert als System mit festgefügten Handlungsregeln, 
die jeder zu beachten hat und die bürokratisches Handeln verlässlich und berechenbar 
machen sollen. Das Grundprinzip der Allzuständigkeit des Oberstadtdirektors oder 
Oberbürgermeisters soll eine klare Beziehung zum Gemeinderat mit der 
Rechenschaftspflicht gegenüber der Politik herstellen. Der Verwaltungsleiter delegiert 
Entscheidungsbefugnisse und gliedert die Verwaltung in Aufgabenbereiche und Ämter 
mit festen Zuständigkeiten. Kommunikation läuft nach klar gegliederten Prinzipien auf 
den unterschiedlichen Dienstwegen ab. Diese Organisationsprinzipien gelten mit 
Abwandlungen genau so für freie Träger oder Vereine und Verbände.  
 
Für Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen oder Erzieher sind diese Verwaltungsstrukturen 
zunächst ein Buch mit sieben Siegeln, selbst wenn im Studium einige Stunden 
Verwaltungsrecht zur Ausbildung gehörten. Gerade Verwaltungsfachbücher, die sich an 
Sozialarbeiter wenden, erwecken den Eindruck, dass Verwaltung so funktioniert, wie sie 
funktionieren sollte9. Gleichzeitig ist man von Anfang an darauf angewiesen, die 
komplizierten und oft unsinnig erscheinenden Vorschriften einzuhalten. Lernt man 
Verwaltung besser kennen, so erkennt man hinter der Fassade der formalen Bürokratie 
ganz andere Handlungsmuster. „In jeder Dienststelle ist neben dem formellen 
Informationssystem ein zwar nur schwer erfassbares, nichtsdestoweniger aber recht 
wirkungsvolles informelles Kommunikationssystem etabliert" (Kratz 1987, S. 121).  
 
So wie es in der Schule einen heimlichen Lehrplan gibt, nach dem Kinder ganz andere 
Dinge lernen als im offiziellen Curriculum vorgesehen, so hat die Verwaltung einen 
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heimlichen Handlungsplan, den zu kennen notwendig ist, will man erfolgreich in diesem 
System agieren. Dieser Plan kann nach folgenden Prinzipien aufgebaut sein: 
 
 
Beispiel 14: Regeln des heimlichen Verwaltungs-Dienstplans 
 

• Wen man gut kennt, für den arbeitet man auch gut. 
• Wen man nicht mag, der wird so formal wie möglich behandelt. 
• Zu Arbeitskreisen geht man gerne hin, wenn es dort nett ist. 
• Wenn man in einen Arbeitskreis geht, ist die wichtigste Regel, keinen Arbeits-

auftrag mitzunehmen. 
• Ist die Zuständigkeit nicht klar, ist man auf jeden Fall nicht zuständig. 
• Handeln gegen die üblichen Verfahrensweisen ist noch nie gedankt worden. 
• Wer sich lächerlich machen will, setzt eine Frist. 
• Selbständiges Denken und Handeln wird in der Regel bestraft. 
• Auf Frauen braucht Mann nicht zu hören. 
• Von einem Jüngeren lasse ich mir nichts sagen. 

 
Genauso gibt es einen heimlichen „Verwaltungsgliederungsplan", der anders als nach 
der offiziellen Ämtergliederung die Beziehungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
untereinander strukturiert. So prägen die persönlichen und sozialen Zugehörigkeiten das 
dienstliche Beziehungsnetz. Dazu gehören Gewerkschafts- und Parteimitgliedschaften, 
Verwandtschaften, Zugehörigkeit zur gleichen Ausbildungsgruppe und Freundschaften 
aus Nachbarschaft oder Vereinen. 
 
Um erfolgreich zu agieren, ist es notwendig, den heimlichen Verwaltungsplan des 
eigenen Hauses zu kennen und dieses Wissen für die eigene Arbeit zu nutzen. Die Kunst 
besteht darin, sich gleichzeitig von illegitimen Formen der Absprachen und 
Zusammenarbeit zu distanzieren und trotzdem nicht naiv an formalen Strukturen 
festzuhalten. Der Zweck – im Interesse von Kindern zu handeln – heiligt nicht jedes 
Mittel. Doch es gibt viele Möglichkeiten, die Arbeit in Kenntnis und Nutzung der 
persönlichen Beziehungen zu gestalten. Es ist notwendig, Beziehungsstrukturen für die 
eigene Sache aufzubauen und gleichgesinnte Mitarbeiter zu suchen. Schließlich es gibt 
eine Reihe von legitimen Vorteilen, die aus erfolgreicher Zusammenarbeit zu schöpfen 
sind. Dazu gehören Freude an der Zusammenarbeit und an guten Arbeitsergebnissen, 
gegenseitige Weiterbildung, die Möglichkeit, manchmal innovativ arbeiten zu können, 
und nicht zuletzt die berufliche Profilierung. 
 
 
 
7.2.5 Handlungsmöglichkeiten 
 
Die folgenden Handlungsempfehlungen beruhen auf eigenen praktischen Erfahrungen 
und vielfältigen Fortbildungsgesprächen. Die Gültigkeit einzelner Bestandteile mag 
unterschiedlich sein, vor allem in ihrer Gewichtung. Sie sollen anregen, über eigene 
Handlungsmaximen nachzudenken und neue zu formulieren. 
 
Positiv agieren  
Bei fast allen Problemen ist es möglich, positive Ziele zu definieren und andere für diese 
Ziele zu gewinnen. Wer gegen schlechte Spielplätze agitiert, hat damit den Planern, die 
es in der Zusammenarbeit besser machen sollen, schon das erste Mal auf die Füße 
getreten, denn diese haben den Platz irgendwann geplant. Stattdessen kann als Ziel 
formuliert werden, unter Beteiligung von Kindern naturnahe, kindgerechte und 
kostengünstige Spielräume neu zu entwickeln. So haben sich Aktionen gegen Raser in 
Tempo-30-Zonen zu „Aktionen zur Verkehrsberuhigung" entwickelt, die Spaß machen 
und zu kleinen Straßenfesten werden. Statt „Gewalt in der Schule zu bekämpfen" 
arbeitet ein Arbeitskreis heute „für positive Lebensbedingungen der Kinder und 
Jugendlichen im schulischen Umfeld".  
 
Positiv zu agieren bedeutet nicht, ein Ziel lediglich sprachlich umzuformulieren, sondern 
ist eine Frage der Arbeitshaltung und der Ausgestaltung von Arbeitsbeziehungen und 
Arbeitsinhalten. Eine solche Haltung macht Kooperation und Vernetzung überhaupt erst 
möglich. 
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Chancen nutzen 
Wenn man sich um die vielfältigen Aufgaben kümmert, die sich aus der Vertretung von 
Kinderinteressen ergeben, so ist dort so viel zu tun, dass man vor allem in der 
Anfangsphase getrost Bereiche aussuchen kann, die erfolgversprechend sind. Es ist 
sinnvoller, zu sehen, wo interessierte Mitarbeiter sind oder wo Gelder zur Verfügung 
stehen, als sich nach dem Motto „Viel Feind, viel Ehr" die größten Problembereiche 
auszusuchen und damit Gefahr zu laufen, erfolglos zu sein. Je sicherer die eigene 
Position ist, um so mehr konfliktträchtige Probleme und Projekte können angegangen 
werden. 
 
Strategisches Geschick entwickeln – angemessen handeln 
Es reicht nicht aus, sich für die richtigen Inhalte einzusetzen, es gehört auch die 
Fähigkeit dazu, organisationsangemessen zu handeln und situationsgerecht in 
Verwaltungszusammenhängen zu agieren. Das bedeutet manchmal, vorhandene 
Beziehungen und Kontakte zu nutzen und manchmal, auf offizielle Verfahrensweisen zu 
pochen. Es ist notwendig, die einschlägigen Verwaltungsvorschriften und 
Rechtsgrundlagen zu kennen, denn diese im Sinne der eigenen Anliegen auszulegen oder 
bieten andere Möglichkeiten als allgemein bekannt ist10. Ebenso gehört dazu,  
Mitarbeiter, die ein anderes Weltbild, eine andere Arbeitsauffassung und ein anderes 
Wertesystem haben, zu tolerieren, um mit ihnen gemeinsame Perspektiven zu erarbeiten. 
Dazu gehört es, ihnen Projekte und Anliegen nach ihren eigenen Wertmaßstäben nahe zu 
bringen. 
 
Bündnisse entwickeln 
Wenn, wie gezeigt, Verwaltungshandeln in hohem Maße von informellen Strukturen 
geprägt ist, so ist eine Konsequenz, eigene Strukturen und Bündnisse zu entwickeln. Es 
gibt in jedem Amt interessierte Menschen, häufig junge Väter oder Mütter, die für 
kinderfeindliche gesellschaftliche Entwicklungen sensibel sind. Sie sind froh, wenn sie 
in ihrem eigenen beruflichen Feld die Chance erhalten, für eine kindgerechte Stadt ein-
zutreten. 
 
Standbeine und Schwerpunkte entwickeln 
Die zu starke Konzentration auf einzelne Arbeitsfelder kann zur Blockierung der Arbeit 
führen, weil der Fortgang von Projekten nur zum Teil vom eigenen Handeln, oft 
vielmehr von Entscheidungen anderer abhängig ist. Es ist also sinnvoll, mehrere 
Standbeine zu entwickeln, so dass man sich auf die Projekte konzentrieren kann, in 
denen es gerade vorangeht. Ebenso wichtig ist es, Schwerpunkte zu entwickeln, um sich 
in der allgemeinen Aufgabenstellung der Kinderinteressensvertretung nicht zu 
verzetteln. 
 
Kreativität entwickeln 
Ein wichtiges Kriterium für eine erfolgreiche Arbeit ist, dass sie für andere interessant 
ist. Wenn der Kinderbeauftragte stereotyp immer die gleichen Vorschläge wiederholt, so 
dass die Textbausteine schließlich allgemein bekannt sind, so erzeugt das Langeweile 
und bewirkt nichts. Gerade freigestellte Kinderbeauftragte haben die Aufgabe, ihr 
Potenzial zu nutzen, um neue Perspektiven aufzuzeigen, Arbeit anregend zu gestalten 
und „unberechenbar" im positiven Sinn zu sein. 
 
Rechte einfordern 
Es ist wichtig, auf vorhandene Rechte zu pochen und ihre Einlösung einzufordern. Auch 
wenn Erfahrungen frustrierend sind, wenn geschriebenes Recht oftmals nicht 
durchgesetzt werden kann, ist es immer wieder notwendig, Konflikte einzugehen, um 
Rechtspositionen von Kindern deutlich zu machen – und es anderen nicht zu leicht zu 
machen, Kinderinteressen zu übergehen. 
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8. Wege zur Einrichtung eines Kinderbeauftragten oder eines Kin-
der- und Jugendbüros 

 
Zu fast jedem kinderpolitischen Anliegen ergibt sich eine Fülle von Handlungsebenen 
und Ansatzpunkten. Die Frage „Brauchen wir einen Kinderbeauftragten?", wie sie auf 
vielen Tagungen gestellt wird, verbaut den Blick für reale Handlungsmöglichkeiten, die 
in jeder Kommune bestehen. Es gibt keine Einheitslösung, notwendig ist vielmehr ein 
Handeln, das die kommunalen Rahmenbedingungen und vorhandenen Schwerpunkte 
berücksichtigt. Ein differenziertes Handlungsmodell für Kinderinteressen ermöglicht es, 
bei der Umsetzung konkreter Anliegen unterschiedliche Strategien zu entwickeln, nach 
dem geeignetesten Weg zu suchen und beim Scheitern von Projekten einen neuen Ansatz 
zu versuchen. 
 
Alle Handlungsansätze für Kinderinteressen sind wichtig. Einzelne Aktionen und 
Maßnahmen sind ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Doch eine breite 
politische und gesellschaftliche Wirkung kann nur erzeugt werden, wenn 
„kinderpolitische Institutionen sich öffnen und ein breites Bündnis unter Beteiligung 
aller in einer Stadt vorhandenen Verbände und Einrichtungen hervorbringen" (Apel / 
Pach 1997, S. 25). Die einzelnen Elemente des Handlungsmodells bedingen einander 
und ergänzen sich. Nicht alles kann sofort umgesetzt werden, doch ist zu hoffen, dass ein 
breit angelegtes Handlungsmodell den Blick vor allem dann öffnet, wenn Konflikte 
festgefahren sind, Blockaden eine Weiterarbeit in bestimmte Richtungen verhindern und 
Frust die Arbeit zum Erliegen zu bringen droht. 
 
Bei der Frage, wie der richtige Weg ist, um ein Kinderbüro oder einen 
Kinderbeauftragten zu erreichen, gibt es keine einheitliche Antwort. Manchmal steht die 
Einrichtung einer Querschnittsstelle für Kinderinteressen am Beginn eines kommunalen 
Prozesses; viel öfter aber ist der Weg dorthin lang und es braucht viele Aktionen und 
Überzeugungsarbeit, bis dieses Ziel erreicht ist. Man sollte nicht aus dem Blick 
verlieren, dass ein Kinderbüro ohne entsprechende Ressourcen und institutionelle 
Positionierung nicht immer eine gute Lösung ist. 
 
Zuletzt sollen einige typische Wege zur Einrichtung einer formalen Kinderinter-
essensvertretung aufgezeigt werden: 
 
 
8.1 Ausgangspunkt Politik 
 
In manchen Orten war die Entscheidung einer Partei oder eines Parteienbündnisses 
Ausgangspunkt für die Einrichtung einer Kinderinteressensvertretung. So ging zum 
Beispiel die Einrichtung des Kölner Amtes für Kinderinteressen auf die Zusammenarbeit 
der dortigen SPD und Bündnis 90 / Die Grünen zurück. Wenn die Partei oder 
Gruppierung die Mehrheit besitzt, ist das Etablieren der Kinderinteressensvertretung in 
der Regel kein großes Problem mehr, solange nicht Konflikte zwischen Parteifraktionen 
(zum Beispiel „Soziale" gegen „Haushälter") die Umsetzung verhindern.  
 
Schwieriger wird es, wenn eine Oppositionspartei das Thema „Kinder-
interessensvertretung" aufgreift. Im schlimmsten Fall wird damit eine Realisierung 
unmöglich; nur durch eine geschickte Bündnispolitik mit Vereinen und Verbänden des 
sozialen Bereichs und mit möglichst wenig persönlicher Profilierung über dieses Thema 
besitzt ein Kinderbüro oder ein Kinderbeauftragter eine Realisierungschance. Leider ist 
es in unserer demokratischen Realität Tatsache, dass eine Regierungspartei eine poli-
tische Forderung eines Gegners erst dann aufgreift, wenn dieser lange genug dazu 
geschwiegen hat, und die Forderung als eigene Idee ohne all zu großen Gesichtsverlust 
darstellen kann.  
 
 
8.2 Ausgangspunkt Verband 
 
Die Forderung nach Kinderinteressensvertretungen in der Kommune sind sowohl von 
Verbänden auf Bundes- und Landesebene (zum Beispiel Deutsches Kinderhilfswerk, 
Deutscher Kinderschutzbund) als auch in den Kommunen von verschiedenen Vereinen 
und Verbänden (z. B. SJD – Die Falken, AWO, „K.i.d.S." e. V. Münster) aufgegriffen 
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worden. Oftmals sind diese Forderungen aus konkreten Projekten heraus (z. B. zur Spiel-
flächensituation, aus der Entwicklung einer Anlaufstelle für Kinder) entwickelt worden 
oder werden mit konkreten Projekten verbunden. Zum Teil haben Verbände sich 
entschlossen, Kinderinteressensvertretungen in eigener Trägerschaft zu realisieren (z. B. 
AWO Düsseldorf, SJD – Die Falken Herne). Hier kommt es meist darauf an, die 
entsprechenden öffentlichen Zuschüsse zu bekommen, denn kaum ein Verband kann 
eine hauptamtliche Fachkraft aus eigenen Mitteln finanzieren.  
 
Bei der Durchsetzung entsprechender Forderungen kommt es wiederum darauf an, die 
politische Landschaft gut zu kennen und vor allem die Regierungsparteien von der Idee 
zu überzeugen. Hier spielt es eine große Rolle, ob ein Verband einem politischen Lage 
zugerechnet wird oder als unparteilich gilt. Ferner kommt es darauf an, durch 
entsprechende Öffentlichkeitsarbeit das politische Klima einer Stadt positiv zu 
beeinflussen und gleichzeitig durch zielgerichtete Hintergrundgespräche mit den 
Meinungsführern einer Kommune die entsprechenden Entscheidungen vorzubereiten. 
 
 
8.3 Ausgangspunkt Verwaltung 
 
Vor allem durch Jugendämter sind innerhalb der Kommunalverwaltungen Initiativen für 
spezielle Kinderinteressensvertretungen ergriffen worden. Auch hier geht in der Regel 
eine inhaltliche Arbeit in bestimmten Bereichen (sehr oft in der Spielraumentwicklung, 
aber auch beim Thema „Kind und Verkehr" oder „Kinderfreundliche Schullandschaft") 
voraus, aus denen sich diese Forderung schlüssig ergibt. Die kommunalen Institutionen 
haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Einrichtung einer derartigen Stelle: 
 

• Durch Umschichtung von Mitteln oder Freistellung einer Personalstelle: Diese 
Möglichkeit ist grundsätzlich nicht falsch, doch gelingt in den meisten Fällen 
die entsprechende inhaltliche Abwägung zwischen verschiedenen Aufgabenge-
bieten nicht. Die Frage, welche Aufgaben stattdessen aufgegeben werden soll-
ten, führt zu heftigen Grabenkriegen der betroffenen Bereiche. Dieser Ausei-
nandersetzung entziehen sich dann viele Kommunen, indem sie die Position des 
Kinderbeauftragten beziehungsweise die Leitung eines Kinderbüros einer enga-
gierten Mitarbeiterin zusätzlich übertragen, ohne dass die anderen Aufgaben 
formal eingestellt oder eingeschränkt werden. So kann man nach außen so tun, 
als würden alle Arbeiten weiterhin erledigt, wohl wissend, dass es dem jeweili-
gen Mitarbeiter überlassen bleibt, dieses Problem im Rahmen seiner zeitlichen 
Ressourcen zu lösen. Der oder diejenige ist dazu meist bereit, da es sich um ei-
ne interessante und ehrenvolle neue Aufgabe handelt. Probleme werden erst 
später offensichtlich. 

• Durch Beantragung einer neuen Personalstelle: Die Entscheidung über neue 
Planstellen ist eine politische Entscheidung, und damit kommen die oben ge-
nannten Überlegungen zum Tragen. Auch hier ist es nicht zuletzt eine Frage 
strategischen Geschicks und guter Öffentlichkeitsarbeit, ob sich eine solche 
Forderung realisieren lässt. 

 
 
8.4 Strategische Ansatzpunkte 
 
Es wurden schon strategische Ansatzpunkte deutlich, die hier noch einmal gebündelt und 
ergänzt werden sollen: 
 

• Es ist sinnvoll, die Realisierung der Forderung nach einer kommunalen Stelle 
für Kinderinteressen als langfristige Strategie anzulegen. Oftmals hängt die 
Umsetzung vom langen Atem, vom mehrfachen Wechsel der Strategie und 
glücklichen Zufällen ab - zum Beispiel dem Machtwechsel bei einer Kommu-
nalwahl. 

• Konkrete Projekte der Kinderinteressensvertretung verbunden mit einer guten 
Öffentlichkeitsarbeit verdeutlichen exemplarisch den Sinn einer derartigen Ein-
richtung. Denn immer wenn es um die Verstetigung guter Ansätze geht, wird 
die Frage nach einer personellen Absicherung entsprechender Arbeitsansätze 
sehr deutlich. 
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• Politik entscheidet sich zu einem guten Teil über die Medien. Insofern sind der 
gute Kontakt zu Medienvertretern und eine gute Öffentlichkeitsarbeit von ent-
scheidender Bedeutung. Das gelingt über öffentliche politische Diskussionen, 
über Projektdokumentationen und geschickte symbolische Aktionen. Der Krea-
tivität sind hier keine Grenzen gesetzt. 

• Politik entscheidet hinter verschlossenen Türen. Es ist wichtig, die Meinungs-
führer einer Kommune zu kennen und mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Auch 
hier gibt es unterschiedliche Wege über Parteifunktionäre, Parteigremien oder 
manchmal die direkte Ansprache. 

• Das Entwickeln von Bündnissen in Parteien und Verbänden ist hilfreich; je 
mehr Namen eine Idee präsentieren, um so eher wird öffentlich der Eindruck 
erweckt, dass es sich um eine gute und wichtige Sache handelt. Dabei sollte 
man sehr genau auf den politischen Ruf eines Verbandes in der Kommune ach-
ten. Qualität geht hier sicher vor Masse. 

• Nicht zuletzt sollte man vermeiden, Kinderinteressensvertretung offensiv zum 
Thema einer Oppositionspartei zu machen oder dies zuzulassen. Dies ist das si-
cherste Misserfolgskriterium. Auch politisch orientierte Verbände sollten hier, 
wollen sie erfolgreich sein, mit der Mehrheitspartei zu koalieren, auch wenn 
diese zum „gegnerischen" politischen Lager gehört. 

 
 
 
9. Überregionale Vernetzung – Informationsstellen – Beratung und 

Hilfe 
 
Über die hier vorgelegten Arbeitshilfen hinaus gibt es eine Reihe von Institutionen und 
Anlaufstellen, von denen Beratung und Hilfestellung zu erwarten ist. Die wichtigsten 
Adressen sind hier aufgeführt; da diese Einrichtungen teilweise kurzfristigen 
Änderungen unterworfen sind, ist der aktuelle Zugang über das Internet empfehlenswert. 
Es gibt mittlerweile einige gute Adressen mit landes- und bundesweitem Überblick. 
 
 
9.1 Bundesweit agierende Anlaufstellen 
 
Vor allem über „www.kinderpolitik.de" ist das Deutsche Kinderhilfswerk in Berlin 
präsent. Hier gibt es mit der kinderpolitischen Landkarte und mit einem Archiv einen 
guten Überblick über die bundesrepublikanische kinderpolitische Landschaft. 
 
Der Deutsche Kinderschutzbund ist ein Verband, der sich intensiv für die Rechte von 
Kindern einsetzt. Seine Schwerpunkte: Umsetzung der Kinderrechte, der Einsatz gegen 
Kinderarmut und gegen Gewalt gegen Kinder.  
 
Prokids Herten: In der „ersten kinderfreundlichen Kommune der Bundesrepublik" hat 
sich aus der Geschäftsstelle „Kinderfreunde Herten" das Beratungsbüro „Prokids" 
entwickelt, das über Nordrhein-Westfalen hinaus bundesweit agiert. Es bietet Beratung, 
die Durchführung von Seminaren und Modellprojekten an und hat darüber hinaus eine 
Internetpräsenz mit Schwerpunkt Nordrhein-Westfalen. 
 
 
9.2 Stellen bei den Ländern 
 
Kinderbeauftragter des Landes Nordrhein-Westfalen und die Konferenz der 
Kinderbeauftragten in Nordrhein-Westfalen: Seit Anfang der neunziger Jahre besteht auf 
Initiative des Landeskinderbeauftragten in Nordrhein-Westfalen, Dr. Reinald Eichholz, 
eine regelmäßig tagende Konferenz der Kinderbeauftragten dieses Bundeslandes. Hier 
gibt es vielfältige Erfahrungen mit der Arbeit von Kinderbüros und Kinderbeauftragten, 
viele Kollegen und Kolleginnen sind bereit, neuen Einrichtungen mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen.  
 
Auch in anderen Bundesländern gibt es Anlauf- und Beratungsstellen, teilweise auch 
Kinderbeauftragte der Landesregierungen. Hervorzuheben ist die Aktion „Schleswig-
Holstein – Land für Kinder", bei der in den letzten zehn Jahren in Zusammenarbeit mit 
der Universität Lüneburg und dem Deutschen Kinderhilfswerk viele Impulse gesetzt 
wurden, die bundesweit ausstrahlen. Auch die Leitstelle Partizipation in Rheinland-Pfalz 
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setzte – nach Schleswig Holstein – durch die Moderatorenausbildung für Partizipation 
Akzente.      
 
Grundsätzlich gilt, dass Interessierte bei den angegebenen Kontaktadressen 
Informationen und Unterstützung bekommen. 
 
 
9.3 Empfehlenswerte Internetadressen 
 
Bei der Recherche zu dieser Broschüre hat sich herausgestellt, dass über das Internet 
heute eine Vielzahl von Informationen zu erlangen sind, da es einige sehr gute 
Internetpräsentationen gibt. Die wichtigsten sind: 
 

• Die Infostelle Kinderpolitik des Deutschen Kinderhilfswerkes: 
www.kinderpolitik.de. 

• Für Nordrhein-Westfalen bieten die Seiten des Prokids-Büros viele Informatio-
nen: www.prokids-buero.de 

 
Sehr gute Internetauftritte haben folgende Kinderbüros: 

• www.kinderbuero-ffm.de: Die Frankfurter waren die Ersten (bei der Anmel-
dung einer Homepage) 

• http://www.karlsruhe.de/Jugend/Kinderbuero/ 
• www.leipziger-kinderbuero.de. 

 
 
9.4 Adressen 
 
Forschungsstellen 
 
DJI - Deutsches Jugendinstitut e.V.  
Nockherstraße 2 
81541 München 
Frau Ursula Winklhofer 
Tel: 0 89 / 62 30 62 27, Fax: 0 89 / 62 30 61 62 
Email: Winklhofer@dji.de 
Internet: http://www.dji.de 
 
Universität Gesamthochschule Siegen  
Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie  
Siegener Zentrum für Kinder-, Jugend- und Biografieforschung (SiZe)  
Adolf-Reichwein-Straße 2 
57068 Siegen 
Herr Prof. Dr. Jürgen Zinnecker, Dr. Imbke Behnken 
Tel: 02 71 / 7 40 43 89, Fax: 02 71 / 7 40 25 27 
Email: behnken@fbz.uni-siegen.de 
Internet: http://www.kroenchenkids.de 
 
Institut für angewandte Psychologie und Pädagogik 
Alter Markt 14 
24103 Kiel 
Herr Dr. Armin Krenz 
Tel: 04 31 / 9 34 50, Fax: 04 31 / 9 49 31 
Email: info@ifap.kiel.de 
Internet: www.ifap.kiel.de 
 
Universität Lüneburg 
Forschungsstelle Kinderpolitik  
Rotenbleicher Weg 67 
21335 Lüneburg 
Herr Prof. Waldemar Stange 
Tel: 0 41 31 / 67 77 81 0, Fax: 0 41 31 / 67 77 81 1 
Email: stange@uni-lueneburg.de 
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Bundesweite Stellen und Verbände 
 
Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  
Leipziger Straße 116 – 118 
10117 Berlin-Mitte 
Frau Dr. Heide-Rose Brückner 
Tel: 0 30 / 3 08 69 30, Fax: 0 30 / 2 79 56 34 
Email: brueckner@dkhw.de 
Internet: http://www.dkhw.de 
 
Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  
Infostelle Kinderpolitik 
Leipziger Straße 116 – 118 
10117 Berlin-Mitte 
Herr Uwe Ahlemeyer 
Tel: 0 30 / 30 86 93 21, Fax: 0 30 / 2 79 56 34 
Email: infostelle@kinderpolitik.de 
Internet: http://www.kinderpolitik.de 
 
Deutscher Kinderschutzbund  
Bundesverband e.V.  
Schiffgraben 29 
30159 Hannover 
Herr Walter Wilken 
Tel: 05 11 / 30 48 50, Fax: 05 11 / 3 04 85 49 
Email: info@dksb.de 
Internet: http://www.kinderschutzbund.de 
 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren e.V.  
Die Kinderschutz-Zentren  
Spichernstraße 55 
50672 Köln 
Herr Arthur Kröhnert 
Tel: 0221/56 97 53 Fax: 0221/56 79 50 
Email: Kifo@kinderschutz-zentren.org 
Internet: http://www.kinderschutz-zentren.org 
 
Institut für bewohnerorientierte Stadtplanung - Planungsbüro Stadt-Kinder 
Ostenhellweg 41 
44135 Dortmund 
Herr Peter Apel, Herr Reinard Pach 
Tel: 02 31 / 52 40 11, Fax: 02 31 / 52 40 51 
info@stadt-kinder.de 
 
 
Landesweit arbeitende Stellen 
 
Europa-Haus Land Brandenburg e.V.  
Plauener Straße 42 
13055 Berlin-Hohenschönhausen 
Dr. Horst Grützke 
Tel: 0 30 / 44 65 03 81, Fax: 0 30 / 4 46 38 93 
Email: 03044650381-0001@t-online.de 
Internet: www.europahaus-land-brandenburg.de 
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Stiftung SPI  
Drehscheibe Kinderpolitik  
Berliner Büro für Kinder & Jugendinteressen 
Kremmener Straße 9-11 
10435 Berlin-Mitte 
Frau Karin Merkens, Frau Brigitte Hahn 
Tel: 0 30 / 4 42 37 18, Fax: 0 30 / 4 49 01 67 
Email: drehscheibe-kinderpolitik@stiftung-spi.de 
Internet: http://www.stiftung-spi.de 
 
Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V. 
K.R.Ä.T.Z.Ä. 
Dunckerstraße 11 
10437 Berlin-Prenzlauer Berg 
Herr Mike Weimann 
Tel: 0 30 / 4 47 97 22, Fax: 0 30 / 4 47 97 20 
Email: kraetzae@kraetzae.de 
Internet: http://www.kraetzae.de 
 
Spiellandschaft Stadt e.V.  
Fachstelle für Partizipation und Kinderrechte  
Horner Heerstraße 19 
28359 Bremen 
Frau Erika Brodbeck 
Tel: 04 21 / 24 28 95 50, Fax: 04 21 / 24 28 95 52 
Email: spiellandschaft@t-online.de 
Internet: http://www.spiellandschaft-bremen.de 
 
Sozialministerium Schleswig-Holstein 
Abt. Kinder- und Jugendpolitik  
Aktion "Schleswig-Holstein – Land für Kinder"  
Theodor-Heuss-Ring 49 
24113 Kiel 
Herr Klaus Meeder 
Tel: 04 31 / 9 88 74 79 / 77 / 76, Fax: 04 31 / 9 88 74 88 
Email: Klaus.Meeder@sozmi.landsh.de 
 
Ministerium für Arbeit, Frauen, Gesundheit und Soziales  
des Landes Sachsen-Anhalt  
Landeskinderbeauftragte 
Seepark 5 – 7 
39116 Magdeburg 
Frau Dr. Ingeborg Brückner 
Tel: 03 91 / 5 67 40 11, Fax: 03 91 / 5 67 40 35 
Email: Brueckner@MS.LSA-NET.de 
 
Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit  
des Landes Nordrhein-Westfalen  
Kinderbeauftragter der Landesregierung NRW  
Fürstenwall 25 
40219 Düsseldorf 
Tel: 02 11 / 8 55 31 54, Fax: 02 11 / 8 55 32 96 
Email: anette.busse@mfjfg.nrw.de 
 
ABA Fachverband Offene Arbeit mit Kindern e.V.  
Am Rombergpark 71 
44225 Dortmund 
Herr Rainer Deimel, Herr Steffen Moderau 
Tel: 02 31 / 9 85 20 53, Fax: 02 31 / 9 85 20 55 
Email: aba.fachverband@t-online.de 
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Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche im Rheinland  
Referat Arbeit mit Kindern  
Rochusstraße 44 
40479 Düsseldorf 
Frau Erika Georg-Monney 
Tel: 02 11 / 3 61 02 84, Fax: 02 11 / 3 61 04 44 
Email: georg-monney@jugend.ekir.de 
 
ProKids - "Kinderinteressen in der Stadt"  
Kurt-Schumacher-Straße 2 
45697 Herten 
Tel: 0 23 66 / 30 33 03, Fax: 0 23 66 / 30 34 76 
Email: prokids@herten.de 
Internet: http://www.prokids-buero.de/ 
 
Aktion kinderfreundliches Hessen e.V.  
Bahnhofstraße 30-32 
65185 Wiesbaden 
Frau Clarissa Schröder 
Tel: 0 69 / 3 41 67 22, Fax: 06 11 / 3 41 67 23 
Email: info@hessenkinder.de 
Internet: www.hessenkinder.de 
 
Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen  
Leitstelle Partizipation  
Mittlere Bleiche 61 
55116 Mainz 
Frau Sissi Westrich, Frau Lucia Stanko 
Tel: 0 61 31 / 16 53 20, Fax: 0 61 31 / 16 20 19 
Email: Sissi.Westrich@mkjff.rpl.de, Lucia.Stanko@mkjff.rp 
Internet: http://www.net-part.rlp.de 
 
Saarländischer Landtag  
Kinderkommission  
Franz-Josef-Röder-Straße 7 
66119 Saarbrücken 
Tel: 06 81 / 50 02 - 0, Fax: 06 81 / 5 00 23 92 
 
Kommunal arbeitende Einrichtungen 
 
Leipziger Kinderbüro e.V.  
Rietschelstraße 2 
04177 Leipzig 
Herr Prof. Dr. Gerhard Lehwald 
Tel: 03 41 / 8 70 59 45, Fax: 03 41 / 8 70 59 44 
Email: lehwald@leipziger-kinderbuero.de 
Internet: http://www.leipziger-kinderbuero.de 
 
Kinderfreundliches Göttingen e.V.  
Kinderbüro Göttingen   
Stumpfebiel 11 
37073 Göttingen 
Tel: 05 51 / 5 31 54 44, Fax: 05 51 / 5 31 50 39 
Email: odring@aol.com  
 
AWO Kreisverband Düsseldorf  
Kinder- und Jugendanwalt Till Eulenspiegel  
Siegstraße 2 
40219 Düsseldorf 
Frau Ina Schubert 
Tel: 02 11 / 60 02 52 50, Fax: 02 11 / 60 02 52 42 
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Spielraum FBF – Herne e.V.  
Kinderanwältin "Bibi Buntstrumpf"  
Dorstener Straße 260 
 
44625 Herne 
Frau Hedwig Blanke 
Tel: 0 23 25 / 7 77 37, Fax: 0 23 25 / 79 53 01 
Email: bibi.buntstrumpf@cityweb.de 
Int.: http://www.herne.netsurf.de/~sjd.die-falken/BibiBuntstrumpf.html 
 
Stadt Herten  
ProKids – "Kinderinteressen in der Stadt"  
Kurt-Schumacher-Straße 2 
45697 Herten 
Tel: 0 23 66 / 30 33 03, Fax: 0 23 66 / 30 34 76 
Email: prokids@herten.de 
Internet: http://www.prokids-buero.de/ 
 
Stadt Dortmund  
Jugendamt  
Büro für Kinderinteressen  
Ostwall 64 
44135 Dortmund 
Herr Gerhard Mlynczak 
Tel: 02 31 / 5 01 23 45, Fax: 02 31 / 5 02 47 49 
 
Stadt Essen 
Kinderbüro 
Rathaus 
Porscheplatz 1 
45127 Essen 
Herr Jürgen Schroer 
Tel: 02 01 / 8 88 85 22, Fax: 02 01 / 8 88 85 66 
Email: kinderbuero@essen.de 
Internet: http://www.essen.de 
 
Stadt Hamm  
Jugendamt  
Kinderbüro  
Werler Straße 3 
59061 Hamm 
Herr Matthias Bartscher 
Tel: 0 23 81 / 17 62 02, Fax: 0 23 81 / 17 29 50 
Email: Kinderbuero@Stadt.Hamm.de 
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Stadt Frankfurt a.M.  
Frankfurter Kinderbüro  
Schleiermacherstraße 7 
60316 Frankfurt / Main 
Frau Gabriele Mankau, Herr Wolfgang Erk 
Tel: 0 69 / 21 23 90 01, Fax: 0 69 / 43 02 47 
Email: kinderbuero@frankfurter-kinderbuero.de 
Internet: http://www.kinderbuero-ffm.de 
 
Stadt Freiburg – Dezernat III  
Kinderbüro  
Kaiser-Joseph-Straße 268 
79098 Freiburg 
Tel: 07 61 / 2 01 34 56, Fax: 07 61 / 2 01 30 39 
Email: Kinderbuero@stadt.freiburg.de 
Internet: http://www.freiburg.de 
 
Landeshauptstadt München 
Sozialreferat 
Kinderbeauftragte  
Orleansplatz 11 
81667 München 
Frau Jana Frädrich 
Tel: 0 89 / 2 33-2 44 42, Fax: 0 89 / 2 33-2 45 32 
Email: kinderbeauftragte.soz@muenchen.de 
Internet: www.muenchen.de/referat/sozial/kinderrechte/index.htm 
 
Stadt Weimar  
Kinderbüro/Kinderbeauftragte  
Rathaus  
Platz der Demokratie 5 
99423 Weimar 
Frau Steffi Engelstädter 
Tel: 0 36 43 / 76 25 75, Fax: 0 36 43 / 76 25 74 
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11. Kontakt 
 
Matthias Bartscher  
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Jugendamt / Kinderbüro  
Werler Straße 3 
59061 Hamm 
Tel: 0 23 81 / 17 62 02, Fax: 0 23 81 / 17 29 50 
Email: Kinderbuero@Stadt.Hamm.de 
 
 
 
12. Anmerkungen 
 
1     Unter der Bezeichnung „Kinderbüro" gibt es auch Einrichtungen mit anderen Auf-

gabenstellungen. So bietet die Schweizer Kommune Baden unter dem Titel „Kinder-
büro" eine Fachstelle für familienergänzende Kinderbetreuung (www.kinderbüro.ch) 
an, und die Universität Salzburg hat Ende 2001 ebenfalls unter dieser Bezeichnung 
eine Service- und Beratungseinrichtung für Studenten und Mitarbeiterinnen einge-
richtet (laut Pressemitteilung vom 18.12.01). 

 
2     Das Problem der männlichen und weiblichen Bezeichnungen löse ich, indem - wenn 

nicht eindeutig Mann oder Frau gemeint ist - - unsystematisch abwechselnd männli-
che und weibliche Formen verwendet werden. Mit Kolleginnen sind also auch die 
Kollegen gemeint. Diese Form ist - nach meiner Erfahrung - am lesefreundlichsten. 

 
3  Einen guten Überblick über alle Rechtsvorschriften für Schleswig-Holstein bietet: 

DKHW (Hg.) 1997. 
 
4  „Wenn Probleme als Probleme empfunden werden sollen, so müssen drei Schwellen 

überwunden werden:  
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• die Artikulationsschwelle  
• die Organisationsschwelle  
• die Druckschwelle (...).  

In der parlamentarischen Demokratie ist die Größe einer Gruppe und ihre Kohärenz 
damit auch determinierend, in welchem Umfang oder Ausmaß politischer Druck er-
zeugt werden kann. Ist der Druck ausreichend genug, wird die vollziehende Gewalt 
dann letztlich darauf reagieren müssen" (Schwebbach 1994, S. 42). 

 
5  1992/93 gab es eine Reihe von Tagungen und Arbeitsgruppen, die Titel hatten wie 

„Ist der Jugendamtsleiter der geborene Kinderbeauftragte?" - z.B. DIFU 1995, S. 11 
(„Kinderbeauftragter ist das Jugendamt"). 

 
6  Diese Möglichkeit haben viele Kommunen genutzt, als es Anfang der neunziger Jah-

re den Trend gab, ein Kinderbüro zu einzurichten oder einen Kinderbeauftragten zu 
benennen. 

 
7  Nicht im juristischen Kontext. 
 
8  Die AutorInnen sprechen von Armut nur dann, wenn familiäre Armut vorliegt (AWO 

2000). 
 
9  Vgl. z.B. Kuhlbach/Wohlfahrt (1994), die zwar die offiziellen 

Verwaltungsregelungen dar-stellen, aber keine Hilfestellung zu Verhaltensstrategien 
und Durchschaubarkeit der inoffiziellen Organisationsmechanismen geben.  

 
10  Das betrifft z. B. Planungsrecht und Haushaltsrecht und die Möglichkeit, Mittel fle-

xibel zu verwenden: Dass in Hamm Mittel für den Spielplatzbau dazu verwandt wer-
den, pädagogische Bauaktionen durchzuführen, wurde nach Bedenken der Bauver-
waltung erst durch eine Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt möglich, das im 
Sinne einer sparsamen und sachgerechten Mittelverwendung zunächst probeweise 
und dann dauerhaft zustimmte. 


